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SV Wacker 22 Auerswalde e.V. – Turnen

1030 Minuten reine Spielzeit – 291 Tore beim 5. Auerswalder Winterturnier

F2-Junioren

Die fünfte Auflage des Auerswalder Win-
terturniers fand am 29. Februar und  
01. März in der modernen Dreifeldhalle 
des Bildungszentrums in Frankenberg 

statt. Am Samstag begann das erste von sieben Ju-
gendturnieren bereits um 9.00 Uhr. Bei den Fußballern 
der F2 waren neben dem Gastgeber aus Auerswalde die 
Mannschaften des Mühlauer FV, SV Barkas Franken-
berg, SG Handwerk Rabenstein sowie TSV IfA Chemnitz 
zu Gast. Letztgenannte Mannschaft konnte sich mit 11:0 
Toren den Turniersieg der F2-Junioren sichern.  

Die Auerswalder Fußballer mussten sich gegen die star-
ke Konkurrenz mit Platz 4 begnügen, welchen sie sich 
durch ein 1:1 im entscheidenden Spiel gegen Barkas 
Frankenberg erkämpft hatten. 

Besonderen Grund zur Freude hatte neben Torwart An-
ton Barthel, welcher in die Turnierauswahl der besten 
Turnierspieler berufen wurde auch Luc Gläser, der am 
Turniertag seinen 8. Geburtstag feierte. 

F1-Junioren

Im Anschluss waren die F1-Junioren an der Reihe. Die 
Mannschaft von Denny Haunstein startete mit einem 
0:1 gegen die SG Adelsberg ins Turnier. Es folgte ein 
starkes 1:1 gegen den späteren Turniersieger aus Flöha. 
In den folgenden Spielen gegen die USG sowie IfA 
Chemnitz konnten die Auerswalder F-Junioren dreifach 
punkten. In einem knappen und spannenden Turnier si-
cherte ein 1:1 gegen den SSV Textima Chemnitz im letz-
ten Spiel den dritten Platz – punktgleich mit Platz 2 und 
4 und nur einen Punkt hinter dem TSV 1848 Flöha. Als 
bester Spieler der Auerswalder F-Junioren wurde Edwin 
Gläser in die Turnierauswahl gewählt.

lesen Sie weiter auf Seite 18

Aktuelle Informationen und Hinweise für unsere Bürger zur  
weiteren Entwicklung finden Sie auch auf der 
Homepage der Gemeinde Lichtenau.
https://www.gemeinde-lichtenau.de/corona.html

Coronavirus



2 Amtsblatt der Gemeinde Lichtenau – Ausgabe April 2020

Amtliche Mitteilungen

Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachung der Gemeinde Lichtenau über die Festsetzung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2020

Gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. 
I  S. 965) wird die Grundsteuer für diejenigen Steuerschuldner, die für 
das Kalenderjahr die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrich-
ten haben, die Grundsteuer durch öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt.

Diese öffentliche Bekanntmachung gilt auch für die Grundsteuern, 
die im Anmeldeverfahren erhoben werden. Auf die Abgabe von er-
neuten Steueranmeldungen für die Grundsteuer wird verzichtet, so-
weit in den Besteuerungsgrundlagen seit der letzten Anmeldung kei-
ne Änderungen eingetreten sind. In diesen Fällen genügt es, wenn 
dies in einem formlosen Schreiben der Gemeinde mitgeteilt wird.

Auf die Verpflichtung, jede Änderung bezüglich der Wohnfläche oder 
Ausstattung, die sich auf die Grundsteuer auswirkt, der Gemeinde zu 
melden, wird an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen. Die Verpflich-
tung zur Abgabe einer Steueranmeldung ergibt sich aus § 44 Abs. 3 
des Grundsteuergesetzes.

Die Formulare für die Anmeldung zur Grundsteuer können auf der 
Homepage der Gemeinde Lichtenau unter www.gemeinde-lichtenau.
de \ Bürger & Rathaus \ Formulare & Downloads \ Steuervordrucke \ 
Grundsteuer-Anmeldung ab 2019 heruntergeladen werden oder im 
Rathaus in der Steuerverwaltung beantragt bzw. abgeholt werden. 

Die Grundsteuer 2020 ist in gleicher Höhe zu den angegebenen  
Fälligkeitsterminen entsprechend des zuletzt bekannt gegebenen 
Jahresbescheides zu entrichten. 

Eintretende Änderungen in der Steuerhöhe werden den einzelnen 
Steuerschuldnern oder deren Vertretern jeweils durch Änderungsbe-
scheid mitgeteilt. 

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestset-
zung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen 
ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuerfest-
setzung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung  Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der Gemeinde Lichtenau einzulegen. Der Widerspruch 
hat keine aufschiebende Wirkung und entbindet nicht von der Zah-
lungsverpflichtung.

Lichtenau, 10.03.2020

– Siegel –

Andreas Graf, Bürgermeister

Merkblatt – Gewässerrandstreifen an oberirdischen Gewässern (§ 24 SächsWG i. V. m. § 38 WHG)
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Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg 

 

 
Merkblatt 
Gewässerrandstreifen an oberirdischen Gewässern 
(§ 24 SächsWG i. V. m. § 38 WHG) 

 

 
(Quelle: DWA-Landesverband Sachsen/ Thüringen) 

 

Begriffsdefinitionen: 

Gewässerbett = Sohle eines permanenten oder zeitweiligen (temporären) 
oberirdischen Gewässers. 

Uferlinie = Grenze zwischen Bett und Ufer, bestimmt durch Linie des 
Mittelwasserstandes (MW – Mittlere Wasserlinie im Durchschnitt der 
letzten 20 Jahre). 

Ufer    = Bereich zwischen Uferlinie und Böschungsoberkante. 

Böschungsoberkante  = Meist anhand Geländeform erkennbar. Wenn nicht, dann tritt an ihre 
Stelle die Linie des mittleren Hochwasserstandes (MHW – Mittlere 
Hochwasserlinie im Durchschnitt der letzten 20 Jahre). 

Gewässerrandstreifen  = Schließt sich landwärts an die Böschungsoberkante an. 
 
Gesetzlich definierte Breite des Gewässerrandstreifens: 

 innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen = 5 Meter 
 außerhalb = 10 Meter 

 

Abteilung: Umwelt, Forst und Landwirtschaft 
Referat: Wasserbau, Gewässer- und Hochwasserschutz 
Ansprechpartner: Herr Holzhey 
Standort: Leipziger Straße 4, 09599 Freiberg 

Telefon: 03731 799-4006 

Stand: November 2018 

Begriffsdefinitionen: 
Gewässerbett: Sohle eines permanenten oder zeitweiligen (tem-
porären) oberirdischen Gewässers.

Uferlinie: Grenze zwischen Bett und Ufer, bestimmt durch Linie des 
Mittelwasserstandes (MW – Mittlere Wasserlinie im Durchschnitt der 
letzten 20 Jahre).

Ufer: Bereich zwischen Uferlinie und Böschungsoberkante.

Böschungsoberkante: Meist anhand Geländeform erkennbar. Wenn 
nicht, dann tritt an ihre Stelle die Linie des mittleren Hochwasser- 
standes (MHW – Mittlere Hochwasserlinie im Durchschnitt der letzten 
20 Jahre).

Gewässerrandstreifen: Schließt sich landwärts an die Böschungs-
oberkante an.

Gesetzlich definierte Breite des Gewässerrandstreifens:
- innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen = 5 Meter 
- außerhalb = 10 Meter

Funktionen der Gewässerrandstreifen:
- Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen  

oberirdischer Gewässer

- Wasserspeicherung
- Sicherung des Wasserabflusses
- Verminderung von Stoffeinträgen in das Gewässer

Verantwortliche für die Bewirtschaftung und Pflege der 
Gewässerrandstreifen:
- Eigentümer, Nutzungsberechtigte

Im Gewässerrandstreifen ist verboten:
- Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern  

(z. B. Erlen, Weiden, Eschen; ordnungsgemäße Forstwirtschaft 
ausgenommen)

- Neuanpflanzungen nicht standortgerechter Bäume und Sträucher 
(z. B. Nadelgehölze, Thuja)

- Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen  
(z. B. Schuppen, Carport, Zäune, Komposter),  
hierzu zählen auch jegliche Aufschüttungen und Ausgrabungen

- (auch nur zeitweise) Ablagerungen von Gegenständen  
(z. B. Holz, Kompost, Grünschnitt), die den Wasserabfluss 
behindern oder die fortgeschwemmt werden können

- Umwandlung von Grünland in Ackerland
- Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Öle, Kraftstoffe)
-  Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln auf einer 

Breite von fünf Metern

Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 
Zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes erfolgt zudem eine 
kostenpflichtige Anordnung durch die untere Wasserbehörde. 

Befreiungen von den genannten Verboten (§ 38 Abs. 5 WHG und 
§ 24 Abs. 3 S. 2 SächsWG): 
Die untere Wasserbehörde kann von einem Verbot im Einzelfall eine 
widerrufliche Befreiung erteilen, wenn überwiegende Gründe des All-
gemeinwohls die Maßnahme erfordern oder das Verbot im Einzelfall 
zu einer unbilligen Härte führt. Die Befreiung ist bei der unteren Was-
serbehörde in jedem Fall zu beantragen.
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Bekanntmachung des Landratsamtes Mittelsachsen als untere Wasserbehörde zur  
Durchführung einer Gewässerbegehung in Lichtenau, Niederlichtenau und Merzdorf

Auf der Grundlage des § 93 des Sächsischen Wassergesetzes 
(SächsWG) wird nachfolgende 

Gewässerbegehung am Donnerstag, dem 30. April 2020, 

durchgeführt. Begangen wird das Gewässer zweiter Ordnung:

-  Holzbach in Niederlichtenau von der Quelle (Birkenweg 11 Lichte-
nau / Niederlichtenau) bis zur Mündung in die Zschopau (Steins-
berg 2 in Lichtenau / Merzdorf).

Beginn ist am 30. April 2020 um 9.00 Uhr an der Quelle im Bereich 
des Birkenweges 11 in Lichtenau.

Die Mitglieder der Schaukommission sind gemäß § 107 SächsWG 
befugt zur Durchführung der Gewässerbegehung die Gewässer- und 

Ufergrundstücke zu betreten. Das Landratsamt Mittelsachsen bittet 
deshalb die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der Grundstücke 
die Zugänglichkeit der Grundstücke zum Gewässer und zu den Anla-
gen im Rahmen der Gewässerschau zu ermöglichen.

Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass während der Gewässer-
begehung insbesondere die Einhaltung der Bestimmungen zum 
Schutz des Gewässerrandstreifens im Sinne der § 38 WHG i. V. m. § 24 
SächsWG kontrolliert werden. Verstöße können als Ordnungswidrig-
keiten geahndet werden.

Christiane Berger
Sachbearbeiterin Wasserrecht

Öffentliche Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes zum Bebauungsplan 
 mit integriertem Grünordnungsplan Mischgebiet  

„Werkstatt und Wohnbebauung am Glösaer Weg“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.

Der Gemeinderat der Gemeinde Lichtenau hat in seiner Sitzung am 
02.03.2020 mit Beschluss B2020-17 den Planentwurf zum Bebau-
ungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Mischgebiet „Werkstatt 
und Wohnbebauung am Glösaer Weg“, bestehend aus dem Teil A 
(Planzeichnung) und dem Teil B (Text) in der Fassung 02/2020 be-
schlossen, die dazugehörige Begründung und den Umweltbericht in 
der Fassung 02/2020 gebilligt und die vollständigen Planunterlagen 
zusammen mit den unten aufgelisteten umweltbezogenen Stellung-
nahmen zur öffentlichen Auslegung gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB be-
stimmt.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Werkstatt und
Wohnbebauung am Glösaer Weg“ befindet sich im Ortsteil Auerswal-
de der Gemeinde Lichtenau. Das Plangebiet erstreckt sich mittig in 
der Ost-West-Ausdehnung von Auerswalde und östlich des Glösaer 
Weges. Das Plangebiet, mit einer Fläche von ca. 1,05 ha, umfasst 
das Flurstück 676/3 und Teile der Flurstücke 207 / 1, 67 6/2 und 67 6/ 4 
der Gemarkung Auerswalde.

Die Entwurfsplanunterlagen zum Bebauungsplan in der Fassung 
02/2020 bestehend aus Teil A – Planzeichnung im Maßstab 1 : 500, 

Teil B – Text,
Begründung mit Umweltbericht und 4 Anlagen sowie die unten auf-
geführten nach Einschätzung der Gemeinde Lichtenau wesentlichen 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sowie Gut-
achten zum Bebauungsplan liegen in der Zeit vom 14.04.2020 bis 
zum 17.05.2020 in der Gemeindeverwaltung Lichtenau, Auerswalder 
Hauptstraße 2, 09244 Lichtenau im Erdgeschoss, Bürgerservice zu
jedermanns Einsicht während nachfolgend genannter Dienstzeiten 
öffentlich aus.

Montag 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag  09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Während der Auslegungsfrist können zum Planentwurf von jedermann 
Stellungnahmen schriftlich oder während der Auslegungszeiten 
mündlich zur Niederschrift unter oben genannter Adresse vorge-
bracht werden. Die Mitteilung kann auch elektronisch an die E-Mail- 
Adresse post@gemeinde-lichtenau.de übermittelt werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 4a 
Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben.

Gemäß § 4a Abs. 4 Satz I BauGB werden diese Bekanntmachung 
und die auszulegenden Unterlagen zusätzlich über die Internetprä-
senz der Gemeinde Lichtenau (https://buergerbeteiligung.sachsen.
de/portal/gemeindelichtenau/startseite) zugänglich gemacht und in 
das Zentrale Landesportal Bauleitplanung (www.bauleitplanung.
sachsen.de) eingestellt.

DIN-Normen und andere technische Regeln können in der in zumut-
barer Nähe gelegenen DIN-Auslegestelle der Universitätsbibliothek 
der Technischen Universität Chemnitz, Normen-lnfopoint mit 
DIN-Normen und VDI-Richtlinien, Straße der Nationen 62, 09111 
Chemnitz, eingesehen werden. Folgende Arten umweltbezogener In-
formationen sind verfügbar:

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Eine Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Stand 14.06.2017, 
liegt vor. Ein Teil der Fläche ist intensiv landwirtschaftliche Ackerflä-
che. Gesetzlich geschützte Biotope sind nicht betroffen.

Seltene, streng geschützte Amphibien- und Reptilienarten sind nicht 
zu erwarten. Es sind Baumhöhlen und Nester im Baumbestand vor-
handen. Bäume und Nistkästen sollen erhalten bleiben. Bei Bauar-
beiten und Gehölzfällungen können sich Risiken für Vögel und Fle-
dermäuse ergeben. Deshalb sind diese nur außerhalb der Brutzeit 
zulässig. Eine Grunddienstbarkeit (Begehung des Grundstückes für 
Kompensationsflächen) wird in das Grundbuch eingetragen.
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Boden und Fläche

Bei Durchführung der Planung wird vor allem Ackerland dauerhaft 
entzogen und es erfolgt eine Zunahme der versiegelten Flächen. Das 
Plangebiet liegt in einem Vorbehaltsgebiet der Landwirtschaft. Er-
tüchtigung der öffentlichen Straße „Glösaer Weg“ wird notwendig. 
Zunahme der Flächenversiegelung infolge der Planung, wodurch ins-
besondere der Austausch zwischen Atmosphäre und Bodenschicht 
verringert wird.

Schutzgut Wasser

Das Anfallende Schmutzwasser ist dem vorhandenen Schmutzwas-
serkanal DN 200 im Glösaer Weg zuzuführen. Es ist keine Regenwas-
serkanalisation vorhanden. Die schadlose Regenwasserbeseitigung 
wurde durch Einarbeitung eines Entwässerungskonzeptes für Re-
genwasser, Stand 05/2019, sichergestellt. Zunahme der Flächenver-
siegelung infolge der Planung, wodurch insbesondere die Infiltration 
von Wasser in Boden und die Grundwasserneubildung verringert 
werden.

Luft und Klima

Zunahme der Flächenversiegelung infolge der Planung, wodurch ins-
besondere die Verdunstungsleistung im Plangebiet verringert wird. 
Erhebliche Überwärmungseffekte sind nicht zu erwarten. Die Luft-
qualität erheblich beeinflussende Verkehrsströme sind nicht zu er-
warten. 

Landschaft

Das Plangebiet liegt teilweise in einem regionalen Grünzug. Es erfolgt 
eine Ausformung des regionalen Grünzuges durch die Einordnung 
der Baugrenze entlang der bereits bestehenden Hauptgebäude. Es 
erfolgt die Anlage einer Randeingrünung entlang der Grenze des Gel-
tungsbereiches. 

Mensch, Bevölkerung und Gesundheit 

In der Nähe des Plangebietes befindet sich Wohnbebauung. Eine Be-
einträchtigung der Wohnbevölkerung wurde durch Einarbeitung von 
schalltechnischen Berechnungen. Stand 15.05.2018. ausgeschlos-
sen. Die Luftqualität erheblich beeinflussende Verkehrsströme sind 
nicht zu erwarten. Erhebliche Überwärmungseffekte sind nicht zu 
erwarten.

Anhaltspunkte für radiologisch relevante Hinterlassenschaften liegen 
nicht vor. Wahrscheinlich ist die Konzentration von Radon in der Bo-
denluft erhöht. Die schadlose Beseitigung des Regenwassers wurde 
durch Einarbeitung eines Entwässerungskonzeptes für Regenwas-
ser, Stand 05/2019, sichergestellt. Das Plangebiet befindet sich in 
einem Bereich, in dem Altbergbau vorkommen kann. 

Kultur und Sachgüter 
Eine Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen im 
Rahmen des Eingriffsausgleiches findet statt.

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen 
ebenfalls aus. Dazu gehören auch folgende Stellungnahmen der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange:

- Landesdirektion Sachsen, Referat Raumordnung,  
Stellungnahme vom 09.12 2015,

- Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.  
Stellungnahme vom 07.12.2015.

- Landesamt für Archäologie, Stellungnahme vom 19.11.2015,

- Sächsisches Oberbergamt, Stellungnahme vom 03.02.2016,

- Planungsverband Region Chemnitz. Stellungnahme vom 17.11.2015.

- Landratsamt Mittelsachsen, diverse Referate,  
Stellungnahme vom 07.12.2015.

- Zweckverband Kommunale Wasserversorgung / Abwasserentsorgung 
mittleres Erzgebirgsvorland, Stellungnahme vom 07.12.2015,

- Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-
Glauchau, Stellungnahme vom 01.12.2015

- Regionalbauernverband Mittelsachsen e.V., Stellungnahme vom 
02.12.2015. 

- Bürgerstellungnahme 03, Stellungnahme vom 14.12.2015

- Bürgerstellungnahme 05, Stellungnahme vom 30.11.2015

- Bürgerstellungnahme 05, Stellungnahme vom 04.12.2015

- Bürgerstellungnahme 06, Stellungnahme vom 30.11.2015

- Bürgerstellungnahme 07, Stellungnahme vom 03.12.2015

- Bürgerstellungnahme 09, Stellungnahme vom 05.11.2015

- Bürgerstellungnahme 10, Stellungnahme vom 27.11.2015

- Bürgerstellungnahme 11 , Stellungnahme vom 24.11.2015

Im auszulegenden Umweltbericht zum Bebauungsplan in der Fassung 
02/2020 sind Ausführungen zu den Planauswirkungen auf die Schutz-
güter Mensch. Boden. Tiere, Pflanzen, Wasser, Klima, Landschaft, Kul-
tur- und sonstige Sachgüter sowie zu Maßnahmen zur Kompensation 
erheblicher Umweltauswirkungen enthalten.

Über die Abhandlung der Schutzgüter im Umweltbericht hinaus liegen 
neben allgemein gültigen und verfügbaren Merkblättern des Landrats- 
amtes Mittelsachsen zu Gehölzpflanzungen folgende standortkonkrete 
Umweltinformationen als Anlage zur Begründung öffentlich aus:

- Entwässerungskonzept Regenwasser, Stand 05/2019.

- Schalltechnische Berechnungen, Stand 15.05.2018.

- Artenschutzfachliche Risikoabschätzung. Stand 08.06.2017.

Lichtenau, den 10.03.2020

Andreas Graf, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Lichtenau über die Beteiligung der Öffentlichkeit  
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Lichtenau

Der Gemeinderat der Gemeinde Lichtenau hat in öffentlicher Sitzung 
am 02.03.2020 mit Beschluss B2020-16 den Entwurf der 2. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Lichtenau in der Fassung 
02/2020 mit Planzeichnung im Maßstab 1:5.000 sowie die Begrün-
dung mit Umweltbericht gebilligt und die Offenlage gemäß §3 (2) 
BauGB für die Dauer eines Monats beschlossen. 

Ziel der Planung ist die Möglichkeit der Ansiedlung einer Werkstatt 
sowie Wohnbebauung am Glösaer Weg am südlichen Ortsrand des 
Ortsteiles Auerswalde in der Gemeinde Lichtenau.

Das Änderungsgebiet ist nach Norden durch gemischte Baufläche, 
Bachlauf, Auerswalder Hauptstraße, kleine Fläche für Landwirtschaft, 
nach Osten: Flächen für die Landwirtschaft, Bachlauf, nach Süden: 
Flächen für die Landwirtschaft, oberirdische Freileitung sowie nach 
Westen; Flächen für die Landwirtschaft, Dauerkleingärten, Sport- 
und Spielplatz begrenzt.

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplans wird unter Einbeziehung 
der Vorschriften zur Umweltprüfung (§ 2 (4) BauGB) mit Umweltbe-
richt (§ 2a BauGB) durchgeführt. 

Der Entwurf mit Stand 02/2020 sowie die Begründung mit Umwelt-
bericht, Anlagen und Gutachten liegt im Zeitraum vom 

14.04.2018 bis zum 17.05.2020 

in der Gemeindeverwaltung Lichtenau, Auerswalder Hauptstraße 2, 
09244 Lichtenau, im Erdgeschoss – Bürgerservice während der 
nachfolgend genannten Sprechzeiten zu jedermanns Einsicht öffent-
lich aus:

Montag  13.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch  09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  13.00 – 16.00 Uhr
Freitag  09.00 – 12.00 Uhr
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Planzeichnung zur 2. Änderung

Zeichenerklärung für geänderte Plandarstellung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der  
2. Änderung des Flächennutzungsplanes

Gemischte Baufläche (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO)

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
Eine Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Stand 14.06.2017, 
liegt vor. Ein Teil der Fläche ist intensivlandwirtschaftliche Ackerflä-
che. Gesetzlich geschützte Biotope sind nicht betroffen.
Seltene, streng geschützte Amphibien- und Reptilienarten sind nicht 
zu erwarten. Es sind Baumhöhlen und Nester im Baumbestand vor-
handen. Bäume und Nistkästen sollen erhalten bleiben. Bei Bauar-
beiten und Gehölzfällungen können sich Risiken für Vögel und Fle-
dermäuse ergeben. Deshalb sind diese nur außerhalb der Brutzeit 
zulässig. Eine Grunddienstbarkeit (Begehung des Grundstückes für 
Kompensationsflächen) wird in das Grundbuch eingetragen.

Boden und Fläche
Bei Durchführung der Planung wird vor allem Ackerland dauerhaft 
entzogen und es erfolgt eine Zunahme der versiegelten Flächen. Das 
Plangebiet liegt in einem Vorbehaltsgebiet der Landwirtschaft. Er-
tüchtigung der öffentlichen Straße „Glösaer Weg“ wird notwendig. 
Zunahme der Flächenversiegelung infolge der Planung, wodurch ins-
besondere der Austausch zwischen Atmosphäre und Bodenschicht 
verringert wird.

Schutzgut Wasser
Das Anfallende Schmutzwasser ist dem vorhandenen Schmutzwas-
serkanal DN 200 im Glösaer Weg zuzuführen. Es ist keine Regenwas-
serkanalisation vorhanden. Die schadlose Regenwasserbeseitigung 
wurde durch Einarbeitung eines Entwässerungskonzeptes für Regen-
wasser, Stand 05/2019, sichergestellt. Zunahme der Flächenversiege-
lung infolge der Planung, wodurch insbesondere die Infiltration von 
Wasser in Boden und die Grundwasserneubildung verringert werden.

Luft und Klima
Zunahme der Flächenversiegelung infolge der Planung, wodurch ins-
besondere die Verdunstungsleistung im Plangebiet verringert wird. Er-
hebliche Überwärmungseffekte sind nicht zu erwarten. Die Luftqualität 
erheblich beeinflussende Verkehrsströme sind nicht zu erwarten.

Landschaft
Das Plangebiet liegt teilweise in einem regionalen Grünzug. Es erfolgt 
eine Ausformung des regionalen Grünzuges durch die Einordnung 
der Baugrenze entlang der bereits bestehenden Hauptgebäude. Es 
erfolgt die Anlage einer Randeingrünung entlang der Grenze des Gel-
tungsbereiches.

Mensch, Bevölkerung und Gesundheit
In der Nähe des Plangebietes befindet sich Wohnbebauung. Eine Be-
einträchtigung der Wohnbevölkerung wurde durch Einarbeitung von 
schalltechnischen Berechnungen. Stand 15.05.2018. ausgeschlos-
sen. Die Luftqualität erheblich beeinflussende Verkehrsströme sind 
nicht zu erwarten. Erhebliche Überwärmungseffekte sind nicht zu 
erwarten. Anhaltspunkte für radiologisch relevante Hinterlassen-
schaften liegen nicht vor. Wahrscheinlich ist die Konzentration von 
Radon in der Bodenluft erhöht. Die schadlose Beseitigung des Re-
genwassers wurde durch Einarbeitung eines Entwässerungskonzep-
tes für Regenwasser, Stand 05/2019 sichergestellt. Das Plangebiet 
befindet sich in einem Bereich, in dem Altbergbau vorkommen kann.

Kultur und Sachgüter
Eine Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen im 
Rahmen des Eingriffsausgleiches findet statt.
Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen 
ebenfalls aus. Dazu gehören auch folgende Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange:

- Landesdirektion Sachsen, Referat Raumordnung,  
Stellungnahme vom 09.12 2015,

- Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie,  
Stellungnahme vom 07.12.2015.

- Landesamt für Archäologie, Stellungnahme vom 19.11.2015,
- Sächsisches Oberbergamt, Stellungnahme vom 03.02.2016,
- Planungsverband Region Chemnitz, 

Stellungnahme vom 17.11.2015.
- Landratsamt Mittelsachsen. diverse Referate,  

Stellungnahme vom 07.12.2015.
- Zweckverband Kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsor-

gung mittleres Erzgebirgsvorland, Stellungnahme vom 07.12.2015,
- Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich  

Lugau-Glauchau, Stellungnahme vom 01.12.2015
- Regionalbauernverband Mittelsachsen e.V.,  

Stellungnahme vom 02.12.2015.
- Bürgerstellungnahme 03, Stellungnahme vom 14.12.2015
- Bürgerstellungnahme 05, Stellungnahme vom 30.11.2015
- Bürgerstellungnahme 05, Stellungnahme vom 04.12.2015
- Bürgerstellungnahme 06, Stellungnahme vom 30.11.2015
- Bürgerstellungnahme 07, Stellungnahme vom 03.12.2015
- Bürgerstellungnahme 09, Stellungnahme vom 05.11.2015
- Bürgerstellungnahme 10, Stellungnahme vom 27.11.2015
- Bürgerstellungnahme 11, Stellungnahme vom 24.11.2015

Während der Auslegungsfrist können zum Planentwurf von jeder-
mann Stellungnahmen schriftlich oder während der Auslegungszei-
ten mündlich zur Niederschrift unter oben genannter Adresse vorge-
bracht werden. Die Mitteilung kann auch elektronisch an die 
E-Mail-Adresse post@gemeinde-lichtenau.de übermittelt werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 4a 
Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben.
Gemäß § 4a Abs. 4 Satz I BauGB werden diese Bekanntmachung 
und die auszulegenden Unterlagen zusätzlich über die Internetprä-
senz der Gemeinde Lichtenau (https://buergerbeteiligung.sachsen.
de/portal/gemeinde-lichtenau/startseite) zugänglich gemacht und in 
das Zentrale Landesportal Bauleitplanung (www.bauleitplanung.
sachsen.de) eingestellt.
DIN-Normen und andere technische Regeln können in der in zumut-
barer Nähe gelegenen DIN-Auslegestelle der Universitätsbibliothek 
der Technischen Universität Chemnitz, Normen-Infopoint mit 
DIN-Normen und VDI-Richtlinien, Straße der Nationen 62, 09111 
Chemnitz, eingesehen werden.
Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, kön-
nen bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßig-
keit des Flächennutzungsplans nicht von Bedeutung ist.
Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Lichtenau, den 10.03.2020
Andreas Graf, Bürgermeister

Flächennutzungsplan Planausschnitt
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Ortsübliche Bekanntmachungen

Beschlüsse aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom Montag, dem 02.03.2020

B 2020 – 16
Der Gemeinderat Lichtenau beschließt mehrheitlich:

1. Der Gemeinderat billigt den Entwurf der 2. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes, Stand 02/2020 der Gemeinde Lichtenau „ge-
mischte Bauflächen am Glösaer Weg“ in Verbindung mit dem  
Bebauungsplanverfahren „Werkstatt und Wohnbebauung am 
Glösaer Weg“ Gemarkung Auerwalde bestehend aus 

- Planzeichnung Stand 02/2020 – M 1:5000
- Begründung mit Umweltbericht

2. Der Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes Lichte-
nau, Stand 02/2020 in der unter 1. genannten Fassung, ist ent-
sprechend BauGB § 3 (2) für die Dauer von 1 Monat öffentlich aus-
zulegen. 

Diese öffentliche Auslegung erfolgt im Zeitraum vom 14.04.2020 bis 
zum 13.05.2020 zu jedermanns Einsicht in der Gemeinde Lichtenau, 
in 09244 Lichtenau, Auerswalder Hauptstraße 2 im Erdgeschoss Bür-
gerservice während der nachfolgend genannten Dienststunden:

Montag  13.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch  09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  13.00 – 16.00 Uhr
Freitag  09.00 – 12.00 Uhr

3. Ort und Dauer der Auslegung sind im Amtsblatt vom 01.04.2020 
bekannt zu machen.

4. Von dieser Auslegung nach § 3 (2) BauGB sind die Träger öffentli-
cher Belange sowie die Nachbargemeinden zu unterrichten und 
durch Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb ei-
nes Monats entsprechend § 4 (2) BauGB, vom 14.04.2020 bis zum 
13.05.2020 zu beteiligen.

B 2020 – 17
Der Gemeinderat Lichtenau beschließt mehrheitlich:

1. Der Gemeinderat billigt den Entwurf des Bebauungsplanes „Werk-
statt und Wohnbebauung am Glösaer Weg“ mit integriertem Grün-
ordnungsplan gem. § 8 (2) BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) bestehend aus

- Planteil A Entwurfsplan M 1:1000 von 02/2020
- Planteil B textliche Festsetzungen von 02/2020
- Begründung einschl. Umweltbericht von 02/2020 

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Werkstatt und Wohnbe- 
bauung am Glösaer Weg“ in der unter 1. genannten Fassung, ist  
entsprechend BauGB § 3 (2) für die Dauer von 1 Monat öffentlich 
auszulegen. 

Diese öffentliche Auslegung erfolgt im Zeitraum vom 14.04.2020 bis 
zum 13.05.2020 zu jedermanns Einsicht in der Gemeinde Lichtenau, 
in 09244 Lichtenau, Auerswalder Hauptstraße 2 im Erdgeschoss Bür-
gerservice während der nachfolgend genannten Dienststunden:

Montag  13.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch  09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  13.00 – 16.00 Uhr
Freitag  09.00 – 12.00 Uhr

3. Ort und Dauer der Auslegung sind im Amtsblatt vom 01.04.2020 
bekannt zu machen.

4. Von dieser Auslegung nach § 3 (2) BauGB sind die Träger öffentli-
cher Belange sowie die Nachbargemeinden zu unterrichten und 
durch Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb  
eines Monats entsprechend § 4 (2) BauGB, vom 14.04.2020 bis 
zum 13.05.2020 zu beteiligen.

B 2020 – 18
Das Rechnungsprüfungsamt der Großen Kreisstadt Rochlitz hat den 
Jahresabschluss 2015 in der Zeit vom 10.01.2020 bis 03.02.2020 ge-

prüft und erklärt, dass die getroffenen Feststellungen einer Erteilung 
des Prüfungsvermerks nicht entgegenstehen. Der Gemeinderat stellt 
den örtlich geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Lichtenau zum 
31.12.2015 wie folgt fest: 

in der Vermögensrechnung mit  
einer Bilanzsumme von  58.496.802,19 EUR
einem Anlagevermögen von  48.172.792,15 EUR
einem Umlaufvermögen von  10.317.449,99 EUR
darunter: Bestand an liquiden Mitteln von  6.324.498,95 EUR
Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von  6.560,05 EUR

einer Kapitalposition von  29.152.260,34 EUR
darunter: Basiskapital von  26.443.669,61 EUR
und Rücklagen von  2.708.590,73 EUR
Sonderposten von  15.532.376,19 EUR
Rückstellungen von 9.155.390,43 EUR
Verbindlichkeiten von  4.611.361,69 EUR
Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von  45.413,54 EUR

in der Ergebnisrechnung mit 
Summe der ordentlichen Erträge  10.635.208,98 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen 10.390.653,90 EUR
einem ordentlichen Ergebnis von  244.555,08 EUR
Summe der außerordentlichen Erträge  241.049,05 EUR
Summe der außerordentlichen Aufwendungen  373.452,84 EUR
einem Sonderergebnis von  -132.403,79 EUR
einem Gesamtergebnis von  112.151,29 EUR

in der Finanzrechnung mit  
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  9.864.586,35 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  8.701.267,50 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.163.318,85 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit  715.782,20 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit  1.732.288,47 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit  -1.016.506,27 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss  146.812,58 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit  -223.624,09 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes  
im Haushaltsjahr  -76.811,51 EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen  54.534,58 EUR
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  
im HH-Jahr   -22.276,93 EUR
Bestand an liquiden Mitteln am Ende  
des Haushaltsjahres  6.324.498,95 EUR

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 244.555,08 EUR€ 
wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 
zugeführt. Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses von 132.403,79 EUR 
wird mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 
verrechnet.

Der Gemeinderat bestätigt mit der Feststellung des Jahresabschlus-
ses einstimmig alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die 
im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt wur-
den.

B 2020 – 19
Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich dem geänderten Bauantrag zur 
Errichtung einer „Hotelanlage im Sonnenlandpark mit Photovoltaik“ 
mit Aktenzeichen des Landratsamtes 19BAU1005-BGS01-19 grund-
sätzlich zu. 

Der Gemeinderat stimmt außerdem dem Befreiungsantrag 1 zur 
maßgeblichen Änderung der Nutzung SOP2 von „Parken, PKW /
Bus“ zu „Errichtung einer Hotelanlage“ unter Einhaltung der im 
VEP festgelegten Maßgaben zu.

B 2020 – 20
Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich dem Befreiungsantrag 2 zur 
maßgeblichen Änderung der Nutzung SOP4 von „Parken, Wirt-
schaftshof“ zu „Errichtung einer Hotelanlage“ unter Einhaltung 
der im VEP festgelegten Maßgaben zu.
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B 2020 - 21
Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich dem Befreiungsantrag 3 zur 
Überschreitung der festgesetzten maximalen Höhe der baulichen An-
lage auf 340m ü. NN im SOP4, zur „Errichtung einer Hotelanlage“ 
(Firsthöhe der baulichen Anlage bei 349,52 m ü. NN, ca. 10 m über 
Geländeoberfläche) unter Einhaltung der im VEP weiteren festgeleg-
ten Maßgaben zu.

B 2020 - 22
Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich dem Befreiungsantrag 4 der 
Überschreitung der westlichen Baufeldgrenze von SOP4 zur „Errich-
tung einer Hotelanlage“ unter Einhaltung weiterer festgesetzten 
Maßgaben aus dem VEP zu.

B 2020 - 23
Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich dem Befreiungsantrag 5 der 
Überschreitung der zulässigen Bettenkapazität (max. 70 Betten für 
Beherbergung) auf 108 Betten in SOF1 in Verbindung mit dem Befrei-
ungsantrag 1 der Verschiebung von SOF 1 nach SOP2 und SOP4 zur 

„Errichtung einer Hotelanlage“ unter Einhaltung weiterer festge-
setzten Maßgaben aus dem VEP zu.

B 2020 - 24
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Wahl von Herrn Marco 
Winkler zum Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Garnsdorf zu.

B 2020 - 25
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Wahl von Herrn Michael 
Kühn zum stellvertretenden Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Garns-
dorf zu.

B 2020 - 26
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die in der Anlage aufgeführ-
ten Spenden anzunehmen.

Nach § 40 Abs. 2 SächsGemO können die Beschlüsse und die zuge-
hörigen Anlagen in ihrem vollen Wortlaut in der Gemeindeverwaltung 
zu den Öffnungszeiten eingesehen werden.

Andreas Graf, Bürgermeister

Aus dem Rathaus

Informationen aus der Hauptverwaltung
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Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:  Mittwoch, 15. April 2020, 10.00 Uhr,  
  im Rathaus Lichtenau (Erdgeschoss Zimmer 1.06), oder per E-Mail: post@gemeinde-lichtenau.de

04.02.2020, 07.43 Uhr 
Ortsfeuerwehr Oberlichtenau
BAB 4 (Bundesautobahn),  
Fahrtrichtung Chemnitz,  
brennender PKW

10.02.2020, 02.41 Uhr 
Ortsfeuerwehr Garnsdorf
Garnsdorf, Amtmannstraße,  
umgestürzter Baum auf der Straße

10.02.2020, 02.43 Uhr 
Ortsfeuerwehr Auerswalde
Auerswalde B107 - Chemnitztalstraße, 
umgestürzter Baum auf der Straße

10.02.2020, 03.08 Uhr 
Ortsfeuerwehr Garnsdorf
Garnsdorf, B107 – Chemnitztalstraße 
Einmündung Köthensdorf,  
umgestürzter Baum auf der Straße

10.02.2020, 05.24 Uhr 
Ortsfeuerwehr Garnsdorf
Garnsdorf, Garnsdorfer Hauptstraße 11, 
Zufahrt zum Wohngebiet durch zwei 
umgestürzte Bäume versperrt

10.02.2020, 06.35 Uhr 

Ortsfeuerwehr Garnsdorf

Auerswalde, Garnsdorfer Weg 17, 

umgestürzter Baum auf der Straße

10.02.2020, 07.25 Uhr 

Ortsfeuerwehr Garnsdorf 

Ortsfeuerwehr Auerswalde

Garnsdorf, Garnsdorfer Hauptstraße 125, 

umgestürzter Baum über zwei PKW – 

angelehnt an ein Wohnhaus

17.02.2020, 19.22 Uhr 

Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

Oberlichtenau, Badstraße 29,  

Türnotöffnung für den Rettungsdienst

20.02.2020, 18.44 Uhr 

Ortsfeuerwehr Auerswalde

Auerswalde, Amtmannstraße,  

VKU (Verkehrsunfall) eines PKW,  

auslaufende Betriebsstoffe

23.02.2020, 20.00 Uhr 
Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

Oberlichtenau, Kreuzung Chemnitzer 
Straße – Weg zum Sportplatz, 
umgestürzter Baum auf der Straße

25.02.2020, 20.08 Uhr 
Ortsfeuerwehr Oberlichtenau
Ortsfeuerwehr Auerswalde 
Ortsfeuerwehr Garnsdorf 
Freiwillige Feuerwehr Frankenberg

Oberlichtenau, Bahnhofstraße 16, 

Fehlalarm ausgelöst durch BMA (Brand-
meldeanlage) bei der Fa. TUNAP

26.02.2020, 09.08 Uhr 
Ortsfeuerwehr Oberlichtenau 
Ortsfeuerwehr Auerswalde 
Ortsfeuerwehr Garnsdorf 
Freiwillige Feuerwehr Frankenberg

Niederlichtenau, Brunnenstraße 11, 
Fehlalarm ausgelöst durch BMA  
(Brandmeldeanlage) bei der  
Fa. Lichtenauer Mineralquelle

Einsätze der Feuerwehren im Monat Februar 2020

Röber, Gemeindewehrleiter
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Aus der Sitzung des Gemeinderats vom 02.03.2020

Zu Beginn der öffentlichen Gemeinderatssitzung begrüßte Bürger-
meister Andreas Graf die Gemeinderäte und die Anwesenden. 

Er griff die aktuelle Lage durch das Corona Virus auf 
und verwies auf einen Hinweis durch das Landratsamt, 
indem darum gebeten wird, auf das Händeschütteln zu 
verzichten. Auf der Homepage der Gemeinde Lichtenau 
wurde eine Informationsseite mit den wichtigsten Links 

für die Bürger eingerichtet. https://www.gemeinde-lichtenau.de/co-
rona.html 

Weiterhin berichtete er, dass es bisher noch nicht gelungen sei, einen 
neuen Pächter für das Sommerbad Garnsdorf zu gewinnen. Eine 
entsprechende Ausschreibung wird weiterhin im Amtsblatt veröffent-
licht. Der Imbissbetrieb für die Badesaison 2020 konnte zwar abgesi-
chert werden, Ziel sei es aber, den Gaststättenbetrieb wieder dauer-
haft aufleben zu lassen.

Der Fördermittelbescheid für den Ausbau des Hortes Ottendorf in 
Höhe von 975.000,00 Euro ist eingegangen. Die Planungsarbeiten 
können nun starten.

Aus der Kämmerei berichtete Frau Herberger, dass der Haushalts-
bescheid für 2020 vorliegt und in der Zeit vom 02.03. bis 09.03.2020 
zur Einsichtnahme im Rathaus ausliegt. Haushaltsrecht bestehe ab 
dem 10.03.2020.

Im Anschluss berichtete Herr Lohse aus der Hauptverwaltung, dass 
die Städte Mittweida, Rochlitz und Geringswalde sowie die Gemeinden 
Altmittweida, Kriebstein, Rossau, Erlau, Claußnitz, Königshain- 
Wiederau, Lichtenau und Seelitz zum koordinierten Ausbau des Rad-
wegenetzes ein gemeinsames, interkommunales Radwegekonzept 
erarbeiten. Das beauftragte Planungsbüro hat nach den üblichen Stan-
dards einen Entwurf für ein Netz des Alltagsradverkehrs erstellt. Die 
Bürger haben nun die Möglichkeit, die Karte durch ihre Ortskenntnisse 
und Erfahrungen zu ergänzen und anzupassen. Die interaktive Karte 
kann im Internet eingesehen und Anregungen und Vorschläge an die 
Gemeindeverwaltung Lichtenau weitergegeben werden. Ein ausführli-
cher Artikel wurde in der Ausgabe März des Amtsblatts der Gemeinde 
Lichtenau veröffentlicht. 

Der Gemeinderat wird sich in seiner nächsten Sitzung mit der Festle-
gung der Grundschulbezirke für das Schuljahr 2021/2022 befassen. 
Laut aktueller Prognosen, werden für die bestehenden Schulbezirke 
auch in den nächsten Jahren die Schülerzahlen ausreichen. In der Ge-
meinderatssitzung im Mai wird es dann zusätzlich einen Tagesord-
nungspunkt zum Thema „Mitwirkung bei der Schulnetzplanung für 
die Lichtenauer Schulen“ geben. 

Am 1. März ist das neue Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Nicht 
nur die Kinder, sondern alle in den Kindereinrichtungen tätigen Mitar-

beiter (soweit diese Personen nach 1970 geboren sind) müssen einen 
Nachweis über ihren Impfschutz vorlegen.

Aus der Bau- und Ordnungsverwaltung teilte Herr Pilz mit, dass ab 
Montag, dem 02.03.2020, die K8250 Krumbach / Zschöppichen auf 
Grund von Baumfäll- und Baumpflegearbeiten bis zum 06.03.2020 
voll gesperrt ist und dass ab Donnerstag, dem 05.03.2020, die Salz-
straße wegen Deckensanierungsarbeiten bis zum 13.03.2020 
ebenfalls voll gesperrt wird.

In TOP 4 und 5 befassten sich die Gemeinderäte mit der 2. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Lichtenau gemischte 
Bauflächen am Glöaser Weg in Verbindung mit dem Bebauungsplan-
verfahren „Werkstatt und Wohnbebauung am Glösaer Weg“. Frau 
Schmeink vom Büro für Städtebau Chemnitz erklärte den Gemeinde-
räten anhand von Folien den Flächennutzungs- und den Bebauungs-
plan und berichtete zur geplanten Entwicklung. Die Gemeinderäte 
stimmten im Anschluss an den Vortrag der Änderung mehrheitlich zu.

In TOP 6 teilte Frau Herberger mit, dass das Rechnungsprüfungsamt 
der Großen Kreisstadt Rochlitz den Jahresabschluss 2015 in der 
Zeit vom 10.01.2020 bis 03.02.2020 geprüft hat und der Prüfbericht 
jetzt vorliegt. Der Erteilung des Prüfungsvermerks stand nichts im 
Wege. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung stimmten die Gemeinderäte in TOP 8 
über die geplante Errichtung einer Hotelanlage im Sonnenland-
park ab. Die dazugehörigen fünf Beschlüsse wurden mehrheitlich 
gefasst. Im Bereich der Ziegeleistraße sollen 108 Betten im Stil der 
Indoor Spiel- und Tobehalle entstehen.

In TOP 10 und TOP 11 stimmten die Gemeinderäte einstimmig der 
Wahl des neuen Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Garnsdorf, 
Herrn Marco Winkler, und dessen Stellvertreters, Herrn Michael 
Kühn, zu.

In der Bürgerfragestunde wurde sich u. a. nach dem weiteren Um-
gang, mit dem sanierungsbedürftigen Kriegsgräberdenkmal in 
Oberlichtenau erkundigt. Der Bürgermeister teilte dazu mit, dass 
eine Restaurierung des Denkmals technisch und wirtschaftlich nicht 
möglich sei. Man habe eine Steinmetzin um die Erstellung eines An-
gebots für ein neues Denkmal gebeten. Sie wird nach einer Zuarbeit 
von Herrn Fleischer (Heimatverein) und unter Bezugnahme der Fotos 
der beiden noch bestehenden Kriegsgräberdenkmale in Lichtenau 
ein entsprechendes Angebot erarbeiten.

Am Ende der öffentlichen Sitzung erkundigten sich die Gemeinderäte 
noch nach dem Aufbau der Buswartehäuschen für die Haltestelle 
Bahnzugang / Oberschule. Diese werden aktuell noch ausgeschrie-
ben und diskutierten über mögliche Pläne für den Einbau eines Trep-
penlifts im Dorfgemeinschaftshaus Auerswalde.

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit

Hinweis aus dem Rathaus – Verbrennung von Pflanzenabfällen ausnahmslos verboten!
Wir möchten unsere Bürgerinnen und Bürger nochmals darauf 
hinweisen, dass nach dem gültigen Abfall- und Bodenschutz-
recht im Freistaat Sachen eine Verbrennung von Pflanzenab-
fällen auch ausnahmsweise nicht zulässig ist. Ausnahmen sind 
nicht vorgesehen.

Anfallende Pflanzenabfälle sind auf der Grundlage des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes zu verwerten. Die Verwertung kann 
durch Verrotten, insbesondere durch Liegenlassen, Untergra-
ben, Unterpflügen oder Kompostieren erfolgen. 

Gegebenenfalls sind Pflanzenabfälle vorher durch eine geeig-
nete mechanische Behandlung, wie beispielsweise Häckseln 
oder Schreddern aufzubereiten. Für haushaltsübliche Mengen 
wird die Nutzung der Biotonne empfohlen. In diese dürfen alle 
pflanzlichen Abfälle von Grasschnitt bis zu Heckenverschnitt 
verbracht werden.

Die Aufstellung ist vom Grundstückseigentümer oder -verwal-
ter beim Amt für Abfallwirtschaft, 

EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH,
Frauensteiner Straße 95, 09599 Freiberg, Tel. 03731 / 262511
schriftlich zu beantragen.

Die Entleerung der Biotonne erfolgt in der Regel 14-täglich. 
Große Mengen Grünabfälle können an Wertstoffhöfe oder di-
rekt bei Kompostieranlagen abgegeben werden. 

Über die Möglichkeit der legalen Entsorgung / Verwertung von 
pflanzlichen Abfällen informieren u.a. der Abfallkalender des 
Landkreises sowie die Internetseite des Entsorgungsdienstes 
für Mittelsachsen (www.ekm-mittelsachsen.de)

Bitte beachten Sie, dass der Verstoß gegen das Verbot 
durch das Landratsamt bußgeldbewehrt ist.

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit
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Einwohnerversammlung der Gemeinde Lichtenau
Am Dienstag, dem 10. März 2020, fand im 
Foyer der Oberschule Lichtenau die diesjäh-
rige Einwohnerversammlung für unsere acht 
Ortsteile statt. Diese war mit ca. 100 Ein-
wohnern gut besucht. Interessiert verfolgten 
die Anwesenden der Rückschau des Bür-
germeisters Andreas Graf, zur Entwicklung 
der Gemeinde im Jahr 2019. Der Bürger-
meister zeigte in einer Präsentation die um-
gesetzten Projekte. Anschließend gab Bür-
germeister Andreas Graf einen Ausblick auf 
die geplante Entwicklung der Gemeinde 
Lichtenau im Jahr 2020. Sichtbare Aufgaben 
werden u. a. der kommende Ausbau der 
Kirchgasse in Niederlichtenau, der Hortan-
bau in Ottendorf, der geplante Neubau des 
Bauhofs neben dem Rathaus und nicht zu-
letzt der Neubau von Parkplätzen am Bahn-
hof Ottendorf sein. Ein weiteres Thema war 
die Versorgung mit DSL und so informierte 
Bürgermeister Andreas Graf über den der-
zeitigen Stand zur Breitbandversorgung. 
Weitere Informationen finden Sie im AB Aus-
gabe Oktober 2019 und auf der Internetseite 
des Landkreises Mittelsachsen

Danach beantwortet er die bereits im Vorfeld 
eingegangenen Fragen der Einwohner.

Themenschwerpunkte waren hier u. a. die 
Zukunft des Bahnhofs Oberlichtenau und 
dessen barrierefreier Umbau, die Beschaf-
fenheit der Wanderwege in der Gemeinde, 
der weitere Ausbau der Infrastruktur, der 
Wunsch nach einem Fußgängerüberweg an 
der Kita „Zwergenland“, ein mögliches Park-
verbot auf den Hauptstraßen, die Parksitua-
tion am Bahnhof Ottendorf und die Prüfung 
des Bedarfs einer Baumschutzsatzung für 
die Gemeinde.

Bei der anschließenden Einwohnerfrage-
stunde gab es eine rege Beteiligung. Zahlrei-
che Einwohner nutzten die Gelegenheit, um 
ihre Fragen dem Bürgermeister und den 
Amtsleitern zu stellen und Anregungen zu 
geben. 

Themen waren hier u. a. die weitere Instand-
setzung der Gemeindestraßen, der weitere 
Ausbau der Straßenbeleuchtung, der mögli-
che Bau einer Ortsumfahrung für den Be-
reich der Wellpappe und der Tunap, der Bau 
von Fußwegen in Bereich von Kitas und 
Schulen, die Gewinnung ehrenamtlicher 
Schülerlotsen für die drei Grundschulen in 
der Gemeinde, der Wunsch nach dem Bau 

einer Straßenüberführung an der Kita „Zwer-
genland“, die personelle und technische 
Ausstattung unserer Freiwilligen Feuerweh-
ren, Maßnahmen zu Klimawandel und Um-
weltschutz, die zukünftige Entwicklung des 
Bahnhofs Oberlichtenau und der geplante 
Bau eines Hotels im Sonnenlandpark. Ein 
weiteres aktuelles Anliegen, was die Anwe-
senden bewegte, war das Coronavirus und 
das weitere Vorgehen der Gemeinde, um 
eine Ausbreitung zu vermeiden und den Bür-
gern im Ernstfall zur Seite zu stehen.

Auf Wunsch der Einwohner der Gemeinde 
Lichtenau sollen weitere Einwohnerver-
sammlungen in Folgejahren stattfinden. Alle 
im Vorfeld eingegangenen Fragen, die in 
diesem Rahmen noch nicht beantwortetet 
werden konnten, werden im Nachgang noch 
schriftlich beantwortet. 

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis- 
Mittel- 
sachsen

Amtsblatt  
Lichtenau 

Vereinsförderung im Jahr 2020
Sehr geehrte Vereinsvorsitzende, liebe 
Vereinsmitglieder,

auch in diesem Jahr haben unsere ortsan-
sässigen Vereine die Möglichkeit, Anträge 
zur Vereinsförderung für zweckgebundene 
Zuschüsse zu stellen. Schwerpunktmäßig 
sollen Projekte der Kinder- und Jugend- 
arbeit unterstützt werden. Die schriftlichen 
Anträge sind mit ausreichender Begrün-

dung und eventuell vorhandenen Rech-

nungskopien bis spätestens 

31.07.2020
bei der Gemeinde Lichtenau, Abt. Vereine 

– Frau Oertel, Auerswalder Hauptstraße 2, 

09244 Lichtenau einzureichen. Insgesamt 

stehen 1.000 Euro zur Verfügung. Der Ge-

meinderat wird über die Anträge beraten 

und über die Höhe der entsprechenden 
Zuschüsse entscheiden. 

Bitte beachten Sie, dass zu spät einge-
gangene bzw. unvollständige Anträge 
nicht berücksichtigt werden können. Be-
reits eingereichte Anträge werden berück-
sichtigt. Ein Rechtsanspruch auf die Be-
willigung eines Zuschusses besteht nicht.

Natalie Oertel

Schulweghelfer gesucht!
Um die Sicherheit unserer Kinder im Stra-
ßenverkehr gewährleisten zu können, suchen 
wir ab sofort für unsere drei Grundschulen 
der Gemeinde Lichtenau 

Schulweghelfer.
Ihre Aufgabe bei dieser ehrenamtlichen Tätig-
keit besteht darin, von Montag bis Freitag je-
weils von 06.45 bis 07.45 Uhr sowie von 
12.30 bis 13.30 Uhr die Schüler von der Bus-
haltestelle zur jeweiligen Grundschule und 
am Nachmittag zurück zu begleiten. In der 

Regel richten sich die Zeiten nach dem 
Schulbus. Schulweghelfer kann jeder wer-
den, der bereit ist, Zeit und Engagement für 
die Sicherheit unserer Kinder zu investieren. 

Für die Tätigkeit als Schulweghelfer besteht 
ein Versicherungsschutz (Unfall- und Haft-
pflichtversicherung) über die Gemeinde 
Lichtenau, da sie allein ehrenamtlich tätig 
sind. Alle Schulweghelfer werden vor der 
Aufnahme ihrer Tätigkeit durch die Polizei in 
ihre Aufgabe eingewiesen. Unterstützt wird 

der Schulwegdienst auch von der Gebiets-
verkehrswacht und der Schulleitung der 
Grundschulen.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung. 

Kontakt:  
Gemeindeverwaltung Lichtenau
Auerswalder Hauptstraße 2
09244 Lichtenau

Fragen beantwortet Martin Lohse,  
Tel.: 037208 / 800-68 oder  
martin.lohse@gemeinde-lichtenau.de

Grundschule Niederlichtenau Grundschule Ottendorf Grundschule Auerswalde

Foto: Silvana Spreer
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Die Gemeinde Lichtenau sucht für das Sommerbad Garnsdorf zur Absicherung des Badebetriebes

Kassierer/innen, Rettungsschwimmer/innen
Die Einstellung erfolgt für den Saisonbetrieb 2020 nach Bedarf bei 
entsprechender Wetterlage. Voraussetzung für den Einsatz als 
Rettungsschwimmer/in ist der Nachweis eines gültigen Rettungs-
schwimmerpasses. Alle Bewerber müssen das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Der Saisoneinsatz wird mit 10,00 Euro je Stunde 
vergütet.

Interessenten melden sich bitte schriftlich oder per E-Mail bei der 
Gemeinde Lichtenau, Auerswalder Hauptstr. 2, 09244 Lichtenau
E-Mail: post@gemeinde-lichtenau.de
Wir freuen uns auf Ihre Kurzbewerbung bis zum 30.04.2020.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Frau Fuchs,  
erreichbar unter Tel.: 037208 / 80063.

Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen im April 2020

Ort Zeitraum Verkehrseinschränkungen Grund

Ortsteil Garnsdorf

Garnsdorfer Hauptstraße 
Höhe Zufahrt  
Hausnummer 11 – 19

April bis Ende Juli halbseitige Sperrung Brückenbaumaßnahme

Die aktuellsten Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen finden Sie auf unserer Website  
www.gemeinde-lichtenau.de unter der Rubrik – Neues von der Baustelle

Andreas Graf, Bürgermeister

Informationen aus der Bau- und Ordnungsverwaltung

Wohnungsangebote

Dr.-Jahn-Str. 20 – 2-Raum-
Wohnung im Ortsteil Ottendorf

Lage:  ............................1. OG rechts
Fläche: ...........................  ca. 44,53 m²
Kaltmiete ........................  210,00 EUR
Betriebs- / Heizkosten ......   90,00 EUR

Gesamtmiete  ................ 300,00 EUR

Kaution:  .........................  630,00 EUR 
(3 Kaltmieten)

Die Wohnung befindet sich im 
renovierten Zustand.  
Zur Wohnung gehören ein Keller 
und eine Bodenkammer.

Am Sportplatz 5 – 2-Raum-Wohnung
im Ortsteil Ottendorf

Lage:  .............................1. OG rechts
Fläche: ..........................  ca. 62,61 m²
Wohnung mit Keller und Balkon
Kaltmiete .......................  300,00 EUR
Betriebs- / Heizkosten ....  125,00 EUR

Gesamtmiete  ................425,00 EUR

Kaution:  ........................  900,00 EUR 
(3 Kaltmieten)

Die Wohnung ist ab sofort verfügbar.

Telefon: 037208 / 800-40, E-Mail: post@gemeinde-lichtenau.de

Grundriss mit beispielhafter Einrichtung. Die Darstellungen auf den Grundrissen können abweichen.
Hinweis: Die Angebote gelten vorbehaltlich Zwischenvermietungen. Änderungen sind vorbehalten. 

Das „Haus des Gastes“ in  
Garnsdorf sucht einen Pächter!

Allgemeine Informationen:
Die Gemeinde Lichtenau sucht einen 
neuen Pächter für die Gaststätte „Haus 
des Gastes“ in Garnsdorf.
Die Gaststätte befindet sich direkt an 
unserem solarbeheizten Sommerbad 
Garnsdorf.
Die Gaststube mit Inventar ist ca. 70 m² 
groß. Eine voll ausgestattete Küche,  
Verkaufsflächen, Lagerräume, Personal-
räume und Sanitäranlagen stehen zur 
Verfügung. Darüber hinaus sind ein Bar- 
und Billardraum sowie zwei Kegelbah-
nen vorhanden. Außerdem gehört eine 
ca. 95 m² große Terrasse zur Gaststätte.

Besichtigung und Ansprechpartner:
Für weitere Informationen und zur Ver-
einbarung eines Besichtigungstermins 
können Sie sich gern kurzfristig an uns 
wenden.

Tel.: 037208 / 800-40,  
E-Mail: post@gemeinde-lichtenau.de

Hinweis: Das Angebot gilt vorbehalt-
lich Zwischenvermietungen. Änderun-
gen sind vorbehalten.
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Informationen anderer Behörden und Verbände

WANTED startet in neue Runde – Musikalische Talente gesucht
Der Mittelsächsi-
sche Kultursommer 
(Miskus) ruft mit 

Wanted 6.0 wieder zum musikalischen Wett-
streit auf. In seiner sechsten Auflage wird 
das Programm erneut in die Veranstaltung 
„Lichtenau VEREIN(t)“ eingebettet sein, wel-
che am 19. September auf dem Hof der 
Oberschule Lichtenau stattfindet. Bewer-
bungen können ab sofort beim Miskus ein-
gereicht werden. Egal ob Rock, Pop oder 

Schlager – vorstellen können sich sowohl 
Solisten als auch Gruppen, deren Mitglieder 
mindestens zur Hälfte aus Schülern im Alter 
von 12 bis 18 Jahren bestehen. Außerdem 
müssen die Bewerber in der Lage sein, 30 
Minuten am Stück live zu spielen. Die Frist 
endet am 15. April 2020. Danach wird ent-
schieden, welche fünf Kandidaten in Lichte-
nau auftreten werden. Den Gewinnern winkt 
jeweils eine Startprämie von 100 EUR sowie 
die Möglichkeit, sich für weitere Auftritte 

beim Miskus und seinen Partnern für 2021 
zu empfehlen. Aber auch für die Musiker, die 
es nicht unter die ersten fünf geschafft ha-
ben, gibt es eine Belohnung: 

Am 21. Juni dürfen sich alle Bewerber im 
Rahmen der Veranstaltung „Fête de la Mu-
sique 2020“ in Mittweida präsentieren. Dort 
ist jedoch die eigene Technik mitzubringen.

Die komplette Ausschreibung mit allen Infor-
mationen rund um die Bewerbung steht im 
Internet unter www.miskus.de.

Wasser- und Bodenanalysen

Am Dienstag, dem 28. April 2020, bietet die AfU e.V. die Möglich-
keit, in der Zeit  

• von 13.00 bis 14.00 Uhr in Lichtenau (Ortsteil Auerswalde) 
im Dorfgemeinschaftshaus, Erlbach 4, 09244 Lichtenau

Wasser- und Bodenproben untersuchen zu lassen.

Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-
Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollten 
Sie frisch abgefülltes Wasser (ca. 1 Liter) in einer Kunststoff-Mine-
ralwasserflasche mitbringen. 

Auf Wunsch kann die Probe auch auf verschiedene Einzelparame-

ter z.B. Schwermetalle oder auf Brauchwasser- bzw. Trinkwasser-

qualität überprüft werden. 

Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfs- 

ermittlung entgegengenommen. 

Hierzu ist es notwendig, an mehreren Stellen des Gartens Boden 

auszuheben, so dass insgesamt ca. 500 Gramm der Mischprobe 

für die Untersuchung zur Verfügung stehen.

AfU e.V.  
Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie e.V.
Leipziger Str. 27, 09648 Mittweida

Tel. / Fax.: 03727 / 976311
www.afu-ev.org, E-Mail: afu-ev@web.de

EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
 Frauensteiner Straße 95, 09599 Freiberg

Giftfrei in den Frühling

Seit Anfang März ist das Spezialfahrzeug 
für giftige Abfälle wieder auf seiner Früh-
jahrstour durch den Landkreis Mittelsach-
sen unterwegs.

Die genauen Standplätze und -zeiten sind 
im Abfallkalender ab Seite 22 und auf der 
Internetseite www.ekm-mittelsachsen.de 
(Rubrik:     Abfallentsorgung / Schadstoffe) 
veröffentlicht. Eventuelle Standplatzän-
derungen sind ebenfalls auf der Website 
(Rubrik: Aktuelles) einsehbar.

Die giftigen Abfälle sind unbedingt per-
sönlich beim Personal abzugeben. Un-
beaufsichtigt abgestellte Gifte gefährden 
Kinder, Tiere und die Umwelt. Bis zu 30 
Liter bzw. 30 Kilogramm werden kosten-
frei angenommen. Weil das Mobil nur be-
grenzt Platz hat, können größere Mengen 
nicht mitgenommen werden. Diese kön-
nen im Zwischenlager für Sonderabfall 
(FNE, Freiberg) bis 60 Kilogramm oder 
Liter kostenfrei abgegeben werden.

Problemstoffe sind z.B.:

• Öl-, Nitro-, Alkydharzlacke  
und -farben,

•  Haushalt- und Fotochemikalien,

•  Abbeiz- und Holzschutzmittel, 
Düngemittel,

•  Fleckenentferner, Löse- und 
Desinfektionsmittel,

•  Pflanzenschutz- und  
Schädlingsbekämpfungsmittel,

•  Spraydosen mit Restinhalten, 
Klebstoffe,

•  Quecksilber-Thermometer und  
Medikamente,

•  Batterien und Feuerlöscher, 

•  Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen 
und quecksilberhaltige Abfälle

•  Öle und Behältnisse mit unbekannten 
Inhalten. 

Asbest, Teerpappen, Eternit und Gas-
flaschen nimmt das Schadstoffmobil 
nicht mit. Diese Abfälle werden im Zwi-
schenlager für Sonderabfall in Freiberg, 
Schachtweg 6, kostenpflichtig ange-
nommen. Bei der Anlieferung von Asbest 
ist vorher ein kostenfreier Sack (big bag) 
dort abzuholen.

Sie sind nicht sicher, ob Ihr Abfall ange-
nommen wird? Rufen Sie uns einfach 
an: Abfallberatung der EKM, Telefon 
03731/2625-41 und -42. 

Saskia Siegel

Liebe Bürger und Bürgerinnen, aufgrund 
der aktuellen Corona-Situation können 
sich die Touren des Schadstoffmobils 
kurzfristig ändern. Näheres hierzu erfah-
ren Sie unter www.ekm-mittelsachsen.de 
oder telefonisch unter 03731 / 2625-
41/42/44. Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihr Team der EKM
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Termine, Öffnungszeiten, wichtige Rufnummern

Die nächste Gemeinderatssitzung findet am  
Montag, dem 06.04.2020 (Bitte beachten 
Sie die Aushänge!) im Ratssaal der  
Gemeinde Lichtenau, Auerswalder Haupt-
straße 2, um 19.00 Uhr statt. 

Die Tagesordnungen zu den Sitzungen des 
Gemeinderates werden nach unserer Be-
kanntmachungssatzung an der Anschlag- 
tafel Ortsteil Auerswalde, Auerswalder 
Hauptstraße 2 (Rathaus) und an der  
Anschlagtafel Ortsteil Ottendorf, Schulstr. 15 
(Zur Amtsstube) ausgehängt und zusätzlich 
werden die Tagesordnungen auch auf unse-
rer Homepage www.gemeinde-lichtenau.de 
unter der Rubrik „Rathaus, Bürgermeister 
& Gemeinderat“ veröffentlicht. 

Gemeindeverwaltung im  
Rathaus Lichtenau, Auerswalder  
Hauptstraße 2 in 09244 Lichtenau  
Telefon:  037208 / 80010   
 (auch bei Hochwasserfragen): 

Fax: 037208 / 80055
E-Mail: post@gemeinde-lichtenau.de
Internet: www.gemeinde-lichtenau.de

Öffnungszeiten:
Bücherei – Oberlichtenau  
Bahnhofstraße 9 (Villa) 
dienstags von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet 
Tel.: 037208 / 884167
Veränderte Öffnungszeiten 
am 28.04.2020 
von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet

DRK Kinder- und Jugendtreff 
Auerswalder Straße 8  
Tel.: 037208 / 884481

Montag:  geschlossen
Di. – Do.: 11.00 – 17.30 Uhr
Freitag:  11.00 – 19.00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat:  
 11.00 – 17.30 Uhr

Wichtige Rufnummern:

Polizei – Notruf 110

Feuerwehr, Rettungsdienst – Notruf 112

Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst  116 117 
(montags, dienstags, donnerstags  
19.00 – 07.00 Uhr, mittwochs und freitags 
14.00 – 07.00 Uhr, samstags, sonntags, 
Feiertage 07.00 – 07.00 Uhr)

Krankentransport: 0371 / 19222

FAX Leitstelle Chemnitz 0371 / 488-8299 
(auch für Gehörlose)

E-Mail Leitstelle Chemnitz  
leitstelle@feuerwehr-chemnitz.de

Havarie Trinkwasser / Abwasser   
ZWA Hainichen    
Tel.: 0151 / 12644995, www.zwa-mev.de 

Trinkwasser RZV Lugau / Glauchau  
Tel.: 03763 / 405-4050, www.rzv-glauchau.de 

Havarie Elektroenergie  
MITNETZ-Notdienst Tel.: 0800 / 2305070, 
www.enviam.de

Havarie Erdgas inetz  
Tel.: 0800 / 111148920

Polizeirevier Mittweida  
Tel.: 03727 / 980-100

Hochwasserinformationen 
www.hochwasserzentrum.sachsen.de  
www.smul.sachsen.de/lfulg

Informationen zum Hochwasserschutz 
an der Zschopau:  
http://www.ps-frankenberg.de
Sprachansage Hochwasserwarnungen  
Information Tel.: 0351 / 8928261
Messwertansage im Landeshochwasser-
zentrum Tel.: 0351 / 8928260
MDR-Videotext ab Seite 530  
Information Aktuelle Wasserstände

Landkreis Mittelsachsen  
(auch bei Hochwasserfragen)  
Tel.: 03731 / 799-0 
www.landkreis-mittelsachsen.de

Waldbrandwarnungen:
www.landkreis-mittelsachsen.de  
Aktuelles ≥ Waldbrandwarnstufen

www.smul.sachsen.de/sbs/ 
≥ aktuelle Waldbrandgefährdung 
≥ Liste der Warnstufen

www.gemeinde-lichtenau.de 
≥ aktuelle Waldbrandstufen  
und an den amtlichen Bekanntmachungs- 
tafeln OT Auerswalde, Auerswalder 
Hauptstraße 2 (Rathaus) und an der 
Anschlagtafel OT Ottendorf, Schulstraße 15

Anne Böhme,
Öffentlichkeitsarbeit

Sprechzeiten des Bürgermeisters 
Andreas Graf:

nach telefonischer Vereinbarung von Ort 
und Zeit unter 037208 / 80069

Sprechzeiten der Bürgerpolizisten 

Die gemeinsam für Lichtenau und Fran-
kenberg tätigen Bürgerpolizisten haben 
feste Sprechzeiten:

In Lichtenau sind die Bürgerpolizisten  
jeden 2. Dienstag im Monat im Rat-
haus, Auerswalder Hauptstr. 2; Zi. 1.08, 
von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr persönlich 
und sonst unter Tel.: 037206 / 48680 er-
reichbar. 

Dienstag, den 14.04.2020

Neue Öffnungszeiten Bürgerservice  
und Finanzverwaltung 

Montag: 13.00 – 16.00 Uhr

Dienstag:   9.00 – 12.00 Uhr und     
 13.00 – 18.00 Uhr

Mittwoch: geschlossen

Donnerstag: 13.00 – 16.00 Uhr

Freitag:   9.00 – 12.00 Uhr

neue Öffnungszeiten Bau- und  
Ordnungsverwaltung:

Dienstag:   9.00 – 12.00 Uhr und     
 13.00 – 18.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Sprechzeit der Friedensrichter: 
Herr Peter Wirth od. Herr Andreas Schröcke 
regelmäßig am ersten Dienstag des 
Monats, 15.30 – 18.00 Uhr, 
im Rathaus Lichtenau  
(Erdgeschoss Zimmer 1.08)
Dienstag, den 07.04.2020

Achtung – wichtige Kontaktdaten zum Thema Coronavirus!

Landratsamt Mittelsachsen Abteilung Gesundheitsamt

Erreichbarkeit: Telefon während der Dienstzeiten: 03731 / 799-6249, E-Mail: gesundheit@landkreis-mittelsachsen.de

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit

Hotline zum neuartigen Coronavirus – Bundesministerium für Gesundheit:  
Telefon: 030 / 346465100, weitere Informationen BzgA

Aktuelle Information für unsere Bürger zur weiteren Entwicklung finden Sie auch auf der Homepage der  
Gemeinde Lichtenau unter https://www.gemeinde-lichtenau.de/corona.html
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Veranstaltungen

 
     Sa., 04.04. – Fähre „Anna“ 

So., 01.11.2020 Ort: Fabrikstraße 10, 09244 Lichtenau Ortsteil Krumbach 
 Fährzeiten: Mittwoch bis Freitag 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
 Samstag, Sonntag, Feiertag 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Di., 14.04.2020 Termin Rentenberatung Rathaus 
16.30 – 18.00 Uhr Ort: Rathaus Lichtenau, Auerswalder Hauptstraße 2 im Zimmer 1.10 (Erdgeschoss) 
 Der Termin entfällt ersatzlos! Wir bitten um Verlegung bereits vereinbarter Termine  
 unter Telefon: 0172 / 3637696 bei Frau Sahrada. Die nächsten Termine sind im Veranstaltungskalender auf  
 www.gemeinde-lichtenau.de/veranstaltungen.html veröffentlicht.

Mi., 22.04.2020 Gartenfachberatung zu neuen Gesetzeslagen im Gartenbau 
19.00 Uhr Ort: Siedlerheim, Rudolf-Breitscheid-Straße 1, 09244 Lichtenau OT Auerswalde 
 Der Gartenfachberater des Verbandes „Wohneigentum Sachsen e.V.,  
 Herr Steffen Stein informiert über neue Gesetzeslagen, die Haus und Garten betreffen. 
 Veranstalter: Siedlerverein „Auerswalde Ost e.V., Ansprechpartner: Vorsitzender Bernd Kasüske

Di., 28.04.2020 Wasser- und Bodenanalysen AfU e.V. 
13.00 – 14.00 Uhr Ort: Dorfgemeinschaftshaus, Erlbach 4, 09244 Lichtenau OT Auerswalde

Noch mehr Veranstaltungen finden Sie im Internet auf www.gemeinde-lichtenau.de. Gern können Sie Ihr Fest,  
Ihren Vortrag und Ihre Ausstellung online eintragen: http://www.gemeinde-lichtenau.de/veranstaltung-eintragen.html

Weitere Informationen

Buchempfehlungen der Bücherei Oberlichtenau

Peter Hahne                                                   

Seid ihr noch ganz bei 
Trost!: Schluss mit 
Sprach-Polizei und  
Bürokraten-Terror

„Deutschland war einmal Maß und Mitte. 

Heute sind wir nicht mal Mittelmaß. Ein 

Flughafen, der nicht fertig wird. Bildung, die 

den Bach runtergeht. Wissenschaftler, die 

„Winnetou“ verbieten wollen. Kindergärten, 

die Schweinefleisch verbannen. Klima-

schutz, der zur Religion wird. Christliche 

Flüchtlinge, die in den Iran abgeschoben 

werden. Ja, sind denn jetzt alle verrückt ge-

worden? Peter Hahne entlarvt den Schwach-
sinn unserer Zeit. Mit spitzer Feder und kla-
ren ethischen Standpunkten.“

Ellen Berg                                                                               

Der ist für die Tonne –  
(K)ein Männer-Roman

„Ist das Liebe, oder kann der weg?

Hannah, die als Coach für fachgerechtes 
Ausmisten arbeitet, soll ausgerechnet dem 
neuen Flirt ihrer Freundin ein geordnetes Zu-
hause verpassen. Prompt entbrennt mit 
dem eigenwilligen Pascal erbitterter Streit: 
behalten oder ab in die Tonne? Doch je mehr 
Hannah aufräumt, desto tiefer manövriert 

sie sich mitten ins emotionale Chaos – denn 

plötzlich findet sie nicht nur eine echte Lei-

che auf dem Dachboden, sondern sie fühlt 

sich auch so merkwürdig zu Pascal hingezo-

gen … Ein unglaublich lustiger Roman über 

das Entsorgen von emotionalem Ballast und 

Liebesverwirrung im Ordnungswahn.“

Bitte beachten: 

Die Bücherei ist am 28.04.20 nur 
von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

 Martina Ranft und Jana Schrammel

Ihre Fahrbibliothek kommt

Ortsteil Auerswalde Ortsteil Krumbach Ortsteil Ottendorf
Auerswalder Hauptstraße 221,  An der Feuerwache An der Bahnbrücke  

gegenüber Rittergut  Dorfstraße 13 

Achtung freitags 15.45 – 17.15 Uhr mittwochs 15.45 – 17.15 Uhr mittwochs 13.30 – 15.30 Uhr

17. April 22. April 22. April

Kontakt: Kreis- und Fahrbibliothek Mittweida, Falkenauer Straße 15, 09661 Hainichen,  

Telefon: 037207 / 99320, Telefax: 037207 / 99322, Handy Bus: 0170 / 7618961, E-Mail: fahrbibliothek@web.de

Achtung – alle Termine unter Vorbehalt!
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Lichtenauer Bildnachrichten

Glückwünsche zum 92. Geburtstag am 10.03.2020 für 
Lotte Uhlig aus dem Ortsteil Garnsdorf übermittelt der 
Bürgermeister Andreas Graf
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Glückwünsche zum 80. Geburtstag am 11.03.2020 für 
Bernd Voigtländer aus dem Ortsteil Auerswalde 
übermittelt die stellvertretende Bürgermeisterin  
Anke Fleischer
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Glückwünsche zum 85. Geburtstag 
am 26.02.2020 für August Schramm 
aus dem Ortsteil Oberlichtenau
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Glückwünsche zum 92. Geburtstag am 
25.02.2020 für Ilse Rößger aus dem 
Ortsteil Auerswalde übermittelt der 
Bürgermeister Andreas Graf
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Glückwünsche zum 80. Geburtstag  
am 14.03.2020 für Eberhard Sohre aus 
dem Ortsteil Auerswalde übermittelt 
die stellvertretende Bürgermeisterin 
Anke Fleischer
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Glückwünsche zum 80. Geburtstag am 29.02.2020 für 
Lothar Hartelt aus dem Ortsteil Auerswalde übermittelt 
der stellvertretende Bürgermeister Gert Eidam
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Glückwünsche zum 80. Geburtstag am 07.03.2020 für 
Käte Seifert aus dem Ortsteil Ottendorf übermittelt der 
stellvertretende Bürgermeister Gert Eidam
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Herzliche Glückwünsche zur Goldenen Hochzeit für 
Monika und Jürgen Peuckert am 07. März 2020  
aus dem Ortsteil Auerswalde

Herzliche Glückwünsche zur Goldenen Hochzeit für 
Evelyn und Horst Lange am 21.02.2020  
aus dem Ortsteil Ottendorf
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Tag der offenen Tür bei Newtec, v.l.n.r. Marcus Flögel, Thomas Wolf, Tino Kießig, Andreas Graf, Marco Winkler,  
Steffen Berghahn, Jan Neuhauß

Wir gratulieren den Jubilaren unserer Gemeinde Lichtenau
aus dem Ortsteil Auerswalde
Horst Esche am 04.04.2020 zu 87 Jahren
Johanna Rüger am 12.04.2020 zu 86 Jahren
Reingard Langer am 06.04.2020 zu 82 Jahren
Achim Schönfeld am 30.04.2020 zu 80 Jahren
Dr. Joachim Wetzel am 12.04.2020 zu 78 Jahren
Christa Wolf am 24.04.2020 zu 78 Jahren
Margitta Kuhn am 09.04.2020 zu 77 Jahren
Hannelore Harlaß am 15.04.2020 zu 77 Jahren

Helmut Ranft am 15.04.2020 zu 73 Jahren
Karin Hofmann am 23.04.2020 zu 73 Jahren
Wolfgang Reinhardt am 10.04.2020 zu 71 Jahren

aus dem Ortsteil Oberlichtenau
Sigrid Beier am 21.04.2020 zu 85 Jahren

aus dem Ortsteil Niederlichtenau
Renate Klöthe am 03.04.2020 zu 70 Jahren

Gratulationen

Sie möchten auch genannt werden?

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Einwilligung dazu benötigen. Den Vordruck haben wir im Rathaus der Gemeinde 
Lichtenau, Bürgerservice, Auerswalder Hauptstraße 2, 09244 Lichtenau und auf der Internetseite der Gemeinde  
Lichtenau unter www.gemeinde-lichtenau.de/formulare.html für Sie bereitgestellt. 

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit
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Nichtamtliche Mitteilungen

Jugend, Schule, Kindertagesstätte

Teach First – Fellow
… was ist denn das?

Über diese Initiative haben wir für 1,5 Jahre 
Frau Schmidt zur Unterstützung von Kinder 
und Jugendlichen an unserer Schule. Sie 
unterstützt im Unterricht und darüber hinaus 
Kinder der Klassen 5, um einerseits Lern-
rückstände aufzuholen und andererseits das 
Selbstkonzept, Selbstbewusstsein und den 
Selbstwert von Schüler*innen zu steigern. 

Das Gute daran: Hier gibt es keine Bewer-
tungen, sondern gezielte Rückmeldungen, 
zu dem, was gut ist und woran Kinder an-

knüpfen können. Ein weiteres Projekt von 
Frau Schmidt ist die Begleitung einer Grup-

pe Schülerinnen der Klassenstufe 7, die sich 
als „Snackprofis“ für jeden Donnerstag eine 
Pausenversorgung auf die Fahnen geschrie-
ben haben. Und das sah schon beim ersten 
Mal richtig gut aus: appetitlich und gesund.

Damit erleben die Mädchen eine Form von 
Selbstwirksamkeit und Anerkennung durch 
Mitschüler*innen, das, was ihnen im Lern-
prozess manchmal fehlt.

Frau Schmidt als Fellow = Gefährte, Feed-
backgeber ist eine echte Bereicherung.  

Kerstin Wilde, Schulleiterin

Jugend- und Gemeindezentrum der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Auerswalde, Auerswalder Hauptstr. 193 
www.kontakt-lichtenau.de

In den Ferien 
Nun sind die Winterferien schon wieder eini-
ge Wochen her und das zweite Halbjahr 
läuft. Auch wenn bei den Schülern das ein 
oder andere Seufzen erklingt, da die Ferien 
ja immer länger sein könnten, schauen wir 
doch gern auf zwei schöne Wochen zurück. 
Diese waren vollgepackt mit vielen Erlebnis-
sen. Ausprobiert wurde sich im Bereich Kre-
ativität beim Basteln. Austoben konnten wir 
uns in Chemnitz beim Eislaufen im Eissport-
zentrum oder beim Ausflug in das Freizeit-
bad „Riff“ in Bad Lausick. Natürlich wurde 
beim Pizzabacken auch wieder der Kochlöf-
fel geschwungen und darüber hinaus gab es 
auch noch viele andere Highlights. 

Wir bedanken uns bei Frau Langer von der 
Oberschule für Ihre Unterstützung, im Vor-
feld und während der Ferien, bei Euch, un-
seren Besuchern und allen Unterstützern 
und Mitarbeitern. Wir hoffen, Ihr hattet schö-
ne, abwechslungsreiche und vor allem er-
holsame Ferien. Und jetzt gibt es noch eine 
richtig gute Nachricht … Die nächsten Feri-
en sind nicht mehr weit weg und wir haben 
auch da Einiges für Euch vorbereitet. 

… Noch 101 Tage …
Herzliche Einladung an alle Lichtenauer zum 
Sommerfest anlässlich „20 Jahre ICAFF“!

Einige Vereine und Firmen aus unserer Ge-
meinde haben uns ihre tatkräftige Unterstüt-
zung bereits zugesichert. Darauf freuen wir 

uns schon jetzt. Vielen Dank im Voraus. Ers-
te Programm-Highlights des Festes werden 
in der nächsten Amtsblatt-Ausgabe veröf-
fentlicht. Ihr dürft gespannt sein.

Sichert euch jetzt schon mal den: 
11.07.2020.

Luisa Drechsel und Uwe Straßberger, 
Sozialarbeiter ICAFF

„C-pur“ 

Sie sind herzlich eingeladen zu „C-pur“ im 
April. Es gibt Interview, Musik, Imbiss und 
die Kinderbetreuung „C-mini“. „C-pur“ am 
Sonntag, den 26. April 2020, 17.00 Uhr, im 
KONTAKT. 

Uwe Straßberger

Unter dem Motto des Fördervereins der Grundschule Auerswalde e.V.
„Unsere Schule wird B U N T E R“ haben wir 
mit Unterstützung einige schöne Projekte im 
Jahr 2019 umgesetzt.
Wir bedanken uns bei der Firma „envia“, 
welche uns mit Ihrem Projekt „Mitarbeiter 
Vorort“ zu einem neuen bunten Anstrich des 
Schulgartengeländers verholfen hat. Auch 
das Spielgerätehäuschen im hinteren Schul-
garten wurde abgeschliffen und gestrichen 
und der Schulhof wurde mit bunten Fußab-
drücken verschönert.

Besonderer Dank auch an die Auerswalder 
Firma „Metallbau Raschke“, hier Frau Thie-
me, welche uns die wunderbaren bunten 
Buchstaben und Zahlen zur Verschönerung 
unseres Schulzaunes gespendet hat.
Im Jahr 2020 haben wir noch einige Ideen 
und suchen Firmen aus unserer Gemein-
de, welche uns mit Sachspenden oder mit  
finanziellen Mitteln unterstützen können. Wir 
planen im Schulhof eine neue Rundbank 
und möchten den Geräteschuppen im hinte-

ren Schulhof bunt verkleiden. 
Unser Förderverein freut sich 
auch über aktive Unterstüt-
zung als Vereinsmitglieder 
und auch unser Vorstand 
sucht Verstärkung. Gern können Sie sich an 
den Förderverein unter der E-Mail: foerder-
verein-gs-auerswalde@web.de wenden.

Nadine Unger,  
Stellv. Vorstandsvorsitzende

Fotos: Nadine Unger

Foto: Erik Weichhold, MJV e.V.
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Kurz vorgestellt

Saisonstart 2020 – Fähre „Anna“ verbindet ab 4. April 2019  
Krumbach und Sachsenburg

Idyllisch im alten Tal zwischen Sachsen-
burg und Krumbach gelegen, verbindet die 

historische Querseilfähre „Anna“ die bei-
den Ufer der Zschopau. An beiden Seiten  
laden eine abwechslungsreiche Land-
schaft, Burgen und Schlösser, ausgeschil-
derte Wanderwege und Möglichkeiten 
zur Einkehr die Wanderer, Ausflügler und 
Radfahrer ein.

Fährzeiten

4. April bis 1. November

Mi. bis Fr.  12.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Sa., So., Feiertag 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Anreise

Fabrikstraße 10

Ortsteil Krumbach, 09244 Lichtenau

Fährpreise

Normaltarif  1,50 EUR

Kinder bis 6 Jahre  1,00 EUR

Hunde  0,50 EUR

Fahrräder, Kinderwagen, 

Bollerwagen  0,50 EUR

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit

Foto: Martin Lohse

Senioren

Der DRK-Seniorenclub im Ortsteil Auerswalde  
Am Erlbach 4 in Lichtenau informiert

Die im April geplante Geburtstagsfeier am Dienstag, dem 07.04.2020,  
und die Spielenachmittage am Dienstag und Mittwoch müssen vorsorglich entfallen.

Wir bitten um Verständnis.

Ansprechpartner 
ist Frau Renate Petermann, Buschsiedlung 37, 09244 Lichtenau,  

Tel. 037208/2645

R. Petermann

Faschingsveranstaltung des Seniorenclubs e.V. im Bürgerhaus Auerswalde 

Die Senioren aus Auerswalde, Garnsdorf und Umgebung feierten 
im Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Auerswalde eine zünftige 
Faschingsfeier. Jubel, Trubel, Heiterkeit war an diesen Tag ange-
sagt.
Die Organisatoren hatten einen Musiker bestellt, der mit guter 
Unterhaltung und noch besserer Auswahl der Tanzmusik zu die-
ser gelungenen Veranstaltung beigetragen hat. Unsere Mitglie-
der hatten zwei besondere Einlagen vorbereitet, erst kamen un-
sere tanzenden Elfen zum Einsatz und dann gab es viel Beifall bei 
der Darbietung „Die Glocken von Rom“. Das war vom Feinsten. 
Dafür gab es viel Beifall und Zugabe Rufe. Aber es gab noch eine 
Steigerung im Programmablauf, die Preisverleihung. 

Wie jedes Jahr wurden Preise für die drei schönsten Kostüme 
vergeben. Die Auswahl der Preisträger war bei der Vielzahl der 
originellen Kostüme wie immer besonders schwierig. 
Der Vorstand bedankt sich bei allen, die zu dieser Veranstaltung 
beigetragen haben und wünscht sich für weitere geplante drei 
Veranstaltungen im Jahr 2020 den Zuspruch aller Senioren und 
Freunde des Seniorenclubs e.V. Danke auch an unseren Fahr-
dienst DÄHNE-Reisen, an die Fleischerei Sandra Mohr und an 
die Bäckerei Roder. 

Für den Vorstand
Manfred Mehner 

Fotos: Manfred Mehner
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Vereinsleben

SV Wacker 22 Auerswalde e.V. – Turnen

Fortsetzung Titelseite

1030 Minuten reine Spielzeit – 291 Tore beim 5. Auerswalder Winterturnier

C-Junioren

Kurze Zeit später ertönte bereits der Anpfiff bei den C-Junioren. 
In fünf Spielen gingen die Auerswalder nicht ein einziges Mal als 
Verlierer vom Platz. In ihrem letzten Turnierspiel hatten die Ju-
gendfußballer gegen den SV Hartenstein-Zschocken die Chance, 
mit einem Sieg das Turnier für sich zu entscheiden. In einer hart 
umkämpften Partie scheiterte der an diesem Tag treffsichere An-
thony Prescher wenige Sekunden vor Ende der Partie beim 
Spielstand von 2:2 am Pfosten der Gäste. Ein starker zweiter 
Platz sowie Kevin Gärtners Auszeichnung als bester Spieler des 
Turniers sorgten jedoch für gute Laune bei den C-Junioren der 
Auerswalder.

B-Junioren

Wer nun um 19.30 Uhr glaubte, der Fußballtag sei zu Ende, der 
hatte sich getäuscht. Pünktlich um 20.15 Uhr rollte der Ball bei 
den B-Junioren. Cheftrainer an diesem Tag war unser Trommler 
Ronny Grimmer. Nach einem ungefährdeten aber teils behäbi-
gen 3:0-Sieg gegen die Sportfreunde Chemnitz-Süd brannte die 
älteste Auerswalder Nachwuchsmannschaft in den nächsten 
Spielen ein wahres Feuerwerk ab. Mit dem 5:0 gegen den SV 
1920 Herrenhaide, dem 5:1 gegen Grün-Weiß Niederwiesa und 
den 5:1 gegen Adorf / Klaffenbach hatten die Auerswalder gro-
ßen Anteil am mit 69 Treffern in 15 Spielen torreichsten Jugend-
turnier des Tages. Das 0:2 gegen unsere Gäste vom SV Post 
Germania Bautzen konnte den Turniersieg der B-Junioren nicht 
mehr gefährden, sodass nach Platz 2 im Vorjahr endlich wieder 
der Titel geholt werden konnte. Torhüter Fabrice Grimmer steu-
erte zwei Tore zum Turniersieg seiner Mannschaft bei und wurde 
als Team-Leader verdient in die Turnierauswahl berufen. 

E2-Junioren

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Für einige Protagonisten hinter 
den Kulissen – wie Turnier-DJ Willi Engelmann – ging es zum 
Schlafen nicht einmal erst nach Hause. Siegerehrung um Mitter-
nacht, Turnierbeginn Sonntagmorgen 09.00 Uhr. Bühne frei für die 
E2. Der 1:0-Auftaktsieg im Eröffnungsspiel sorgte sogleich für 
gute Laune bei den Auerswalder Jugendfußballern. Das stark be-
setzte Turnier mit Gästen vom TSV IfA Chemnitz, ESV Lok Chem-
nitz und den Lokalrivalen von Germania Mittweida hatte einiges zu 
bieten. Für die Mannschaft von Timo Lotz und Sven Weiße reichte 
es am Ende für einen starken dritten Platz. Doppelten Grund zur 
Freude hatte Aurel Pegorer, welcher stolz die Trophäe für seinen 
Platz in der Turnierauswahl der E2-Junioren entgegennahm. 

E1-Junioren

Bei den E1-Junioren machten die Auerswalder Jungs anfangs 
kurzen Prozess – 3:0 gegen die SpG Post SV / Textima Chem-
nitz, 4:0 gegen den TSV 1848 Flöha, 7:0 gegen die Eisenbahn-
sportler von Lok Chemnitz und 6:1 gegen den BSC Freiberg. 12 
Punkte und 20:1 Tore waren das Resultat für den amtierenden 
Hallenkreismeister der E-Junioren. Doch ein Spiel stand noch 
aus. Und der Gegner war ein alter Bekannter – der Vorjahressieger 
vom SV Auerhammer. Unsere Freunde aus dem Erzgebirge hat-
ten ebenfalls ihre ersten vier Partien gewinnen können und stan-
den bei 12 Punkten und 9:0 Toren. In einer dramatischen Partie 
dominierte Auerswalde lange Zeit das Geschehen, scheiterte 
aber am überragenden Torhüter der „Little Hammers“. Diese 
nutzten die erste und einzige Unachtsamkeit in der Defensive 
der Auerswalder und gingen mit 1:0 in Führung. Trotz erbittertem 
Kampf sollte der Ausgleich nicht mehr fallen. So blieb es beim 
knappen Sieg der Erzgebirgler und Platz 2 für die Jungs aus 
Auerswalde, von denen Anthony Seidel als abschlussstarker 
Stratege verdient in die Turnierauswahl der E1-Junioren gewählt 
wurde.
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ATV Garnsdorf und Umgegend e.V.

36. Paarturnen in Friedrichsgrün

Am 07. März 2020 fand in Friedrichsgrün 
das beliebte 36. Paarturnen statt. Unser 
Verein war mit vier Turnern/innen und drei 
Kampfrichtern am Start. 

Bei diesem Wettkampf steht der Spaßfak-
tor an oberster Stelle. Die Turnpaare wer-
den im Losverfahren gebildet. Für die 
Übung an einem der drei Wahlgeräte gibt 
es maximal 10 Punkte.

Welche Endplatzierung man erreicht, ist am Ende eine wahre 
Teamleistung.

Paul Johannes Regner konnte sich einen der vorderen Plätze 
sichern und belegte mit seiner Turnpartnerin den 6. Platz. 

Außerdem belegten Julia Ignatzek und Stefan Thamm, die zu-
sammen als Paar geturnt haben, den 11. Platz und Alexander 
Steinbach, welcher dieses Jahr zum ersten Mal an diesem 
Wettkampf teilnahm, konnte sich mit seiner Partnerin den  
20. Platz sichern.

Wir danken unserer Turnerin und den Turnern, sowie unseren 
drei Kampfrichtern, Stefanie Friedrich, Claudia Meister und 
Marcus Eckert, dass sie unseren kleinen Verein bei diesem 
Wettkampf vertreten haben.

Nach einem erfolgreichen Wettkampf stand der Turnerball unter 
dem Motto „Call on me“ auf dem Plan. Dort kleideten sich alle 
Teilnehmer des Wettkampfes in einen 80er Jahre Aerobic-Look. 

Ein großer Dank gilt der SG Friedrichsgrün für die Organisation. 
Vielen Dank an Scott Sternitzke für diese Zusammenfassung.

Wichtige Information zum Trainings- und Wettkampfbe-
trieb in den nächsten Wochen:

Aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Corona-Virus müssen 
die sportlichen Interessen dem gesundheitlichem Wohl aller 
weichen. Durch die Reduzierung sozialer Kontakte auf ein Mi-
nimum soll die Ausbreitung des Virus verlangsamt und damit 
unser Gesundheitssystem entlastet werden.

Mit der vorübergehenden Einstellung des Trainings- und Wett-
kampfbetriebes folgt der ATV Garnsdorf der Empfehlung der 
sächsischen Sportverbände sowie des Gesundheitsamtes 
des Landkreises Mittelsachsen.

Wir bitten um Verständnis.

Nicole VoigtFoto: Scott Sternitzke

D-Junioren

Der Abschluss des 5. Auerswalder Winterturniers war den D-Ju-
nioren vorbehalten. In einem stark besetzten Turnier starteten 
die Gastgeber mit 2 Niederlagen gegen den TSV IfA Chemnitz 
und Germania Mittweida. Doch die Jungs von Florian Hermsdorf 
und Tizian Armann steckten nicht auf und konnten das Spiel ge-
gen den TSV 1888 Falkenau mit 1:0 für sich entscheiden. Da je-
doch gegen den TSV Penig und die USG Chemnitz nichts mehr 
zu holen war, stand am Ende Platz 5 zu Buche. Grund zur Freude 
hatte trotz allem Leonard Schönfeld, welcher nach starken Spie-
len mit viel Kampfgeist und schönen Pässen in die Turnieraus-
wahl der D-Junioren berufen wurde.

Zusammen gewachsen

Zwei Tage Budenzauber. Sieben Jugendturniere, 1030 Minuten 
reine Spielzeit, 413 zufriedene Fußballer und Fußballerinnen. 
Unser Turnier wächst und wir als Verein wachsen mit ihm. Unser 
Team im Hintergrund war wieder einmal phänomenal. Die ge-
samte kulinarische Verpflegung der zahlreichen Fans, welche 
erneut von den Eltern und Spielern übernommen wurde, war 
beeindruckend und sorgte für viel Zuspruch. Ein großes Danke-
schön geht an unser Team der diesjährigen Turnier-Schiedsrich-
ter, welches aus Spielern der B- und C-Junioren, vereinzelten 
Vertretern der Männermannschaften sowie fußballbegeisterten 
Eltern und ausgebildeten Schiedsrichtern aus der Region be-
stand. Abschließend bedanken wir uns als Verein beim hilfsbe-
reiten Hallenpersonal des Bildungszentrums in Frankenberg, 
welches uns wie in den letzten beiden Jahren stets mit Rat und 
Tat zur Seite stand sowie bei unseren langjährigen Sponsoren, 
von denen Herr Böhme von Dr. Bock und Kollegen stellvertre-
tend genannt werden kann, da er an der Siegerehrung der F-Ju-
nioren teilnahm und sich so selbst einen Eindruck der geleiste-
ten Vereinsarbeit machen konnte. 33 Mannschaften aus 25 
verschiedenen Vereinen waren unsere Gäste, angereist aus dem 
Erzgebirge, dem Zwickauer Land, Chemnitz, Mittelsachsen oder 
der Region um Bautzen. Zusammen gewachsen – SV Wacker 22 
Auerswalde e.V.

Text: Christian Gayek, Fotos: Timo Lotz
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Quelle: Chronik Auerswalde

Mein Bericht im letzten Amtsblatt endete mit dem Jahr 1744. 
Lesen wir nun wie es weitergeht. Der nachfolgende Text ist in 
Originalfassung wiedergegeben.

Anno 1747, ist die Auerswalder Mühle abgebrannt und 1749 
wieder aufgebaut worden.

Anno 1748, dem 9. Juni weidete Johann Christoph Schumann, 
welcher bei den Bauer Johann Christoph Saupe als Knecht 
diente, einen Zugochsen und band solchen aus Einfalt mit ei-
nen Strick an seinen, um den Leib gehabten Gürtel. Der Ochs 
wurde scheu, er ward von demselben geschleift und jämmer-
lich ums Leben gebracht.

Anno 1755, dem 22. April, nachmittags 4 Uhr, wurde Johann 
Christian Müller in Oberauerswalde, Häusler und Andreas Opitz, 
Häusler in Unterauerswalde jämmerlich von einem Stück Erde im 
Kalkbruch, welches sich plötzlich lostrennte, erschlagen.

Anno 1763, dem 7. Juni wurde Traugott Lebrecht Irmscher, 
Bauer in Niedergarnsdorf, bei Hebung einer seiner Scheune auf 
Johann Gottfried Blechners Gute von dem Sparrwerk, welches 
plötzlich einfiel, elendlich erschlagen. Bei dieser Gelegenheit 
wurde zugleich Meister Christian Richter, Müller in Garnsdorf, 
George Enge, Bauer ebenda und dessen Eidam Andreas Böh-
men das Bein zerbrochen. Auch 6 andere Personen sehr be-
schädigt.

Anno 1766, dem 10. Juli schwamm Michael Scheubens, Bauer 
in Wittgensdorf, ehelicher Sohn, welcher vermutlich bei der 
Mühle zu Wittgensdorf hat durchreiten wollen und auf der allzu 
sehr angeschwollenen Chemnitz verunglückte und ertrunken 
und auf dem Wehrteiche zu Auerswalde an.

Anno 1769, dem 30. April erhing sich des Auerswalder Müllers 
Mstr. Nötzelts Eheweib aus Melancholi auf den Oberboden in 
der Mühle.

Anno 1771, dem 27. Dezember will Mstr. Johann Karl Schre-
ckenbachs Müllers in Garnsdorf 3 jähriges Töchterlein Johanna 
Rosina, Wasserschöpfen, fällt aber von den Schützsteg ins Was-
ser, wird von ihren Bruder gefunden, aber tod herausgezogen.

Anno 1775, dem 11. Juli nachmittags war ein schreckliches 
Donnerwetter, welches auch durch häufig fallende Schloßen in 
Auerswalde den meisten Teil auf beiden Seiten, in Garnsdorf 
lag das Getreide einiges zur Hälfte, bei einigen zum Drittel und 
in Obergarnsdorf gänzlich niedergeschlagen hat, wie es drei 
Jahre zuvor am 20. Juli auch geschehen.

Anno 1793, wurde für die Soldaten, die aus hiesiger Kirchfahrt 
(Auerswalde und Garnsdorf) gegen die Franzosen stritten, eine 
Kollekte gesammelt von 24 Thaler.

Anno 1794 wieder eine Kollekte für die Soldaten von 10 Thaler 
und wiederum 17 Thaler. 

Anno 1794, dem 23. Juni waren bei einem heftigen Gewitter 
viele Feuer, es brannte unter anderem ein Gut in Ebersdorf und 
eins in Oertelsdorf ab, wohin hernach von hier Wohlfahrten ge-
schickt wurden, nämlich 25 Thaler und ebenso viel an Bauholz.

Anno 1795, dem 14. Mai, Himmelfahrtsfest fiel ein großer 
Schnee, der die Bäume und die Rosen niederdrückte und zu 
Pfingsten dem 25. Mai und die folgenden Tage erfroren Gurken, 
Bohnen, junge Pflanzen und Erdäpfel.

Anno 1796, 4 Wochen nach Weihnachten fing der damalige Pfar-
rer Leopold an, dass Kalkloch bei den Pfarrgebäuden in Au-
erswalde, welches 48 Ellen breit, 90 Ellen lang, 30 – 40 Ellen tief 
war und 250 Ellen im Umfang hatte, ausfüllen zu lassen, wobei 
ihm die Gemeinden beistanden. Nach 10 Jahren war die Arbeit 
zustande gebracht und der Platz trägt Obstbäume und gibt Ge-
treide und Futter. (heute Kleingartensparte Auerswalde 12).

Anno 1797, waren drei große Wasser, wovon das erste das 
größte war, aber doch nicht so stieg wie den 11. Juni 1795. Das 
erste kam den 19. April 1797, drang hier und noch mehr in 
Garnsdorf in die niedrigen liegenden Häuser und Gärten, aber 
den größeren Schaden tat es in Claußnitz, Königshain, Wie-
derau und Diethensdorf, wo zugleich auch Schloßen vielen. Der 
Strom machte tiefe Gräben, führte schwere Steine, riß bei der 
Mühle zu Diethensdorf Stücke vom Felsen und füllte damit den 
Mühlgraben aus, stürzten Häuser um und 5 Menschen fanden 
in der Flut ihren Tod. Für die dadurch Beschädigten wurde hier 
gesammelt und davon 20 Thaler nach Wiederau und 10 Thaler 
nach Claußnitz geschickt.

Das andere große Wasser war den 1. Mai und das dritte, den 
31. Juli, wobei auch Schloßen fielen, die die Feldfrüchte be-
schädigten, das die Ernte zwar reich an Schocken aber arm an 
Körnern war.

Michael Fleischer

Heimatverein Auerswalde/Garnsdorf e.V.

Ein Blick in die Auerswalder Chronik 1747 – 1797 
Teil 3 – Von merkwürdigen Begebenheiten in Auerswalde und Garnsdorf

Die Mühle Garnsdorf, Foto: Michael Fleischer

Jagdgenossenschaft – Satzung

Die Jagdgenossenschaft Oberlichtenau, Niederlichtenau, Merz-
dorf und Biensdorf gibt bekannt, dass am 09.01.2020 die Sat-
zungsänderung beschlossen wurde und hiermit zur Einsicht-
nahme vom 01.04. bis 30.04.2020 in der Gemeindeverwaltung 
Lichtenau ausliegt.

Bürgerservice
Gemeindeverwaltung Lichtenau
Auerswalder Hauptstraße 2
09244 Lichtenau 

Öffnungszeiten
Montag  13.00 – 16.00 Uhr
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr  und 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag  13.00 – 16.00 Uhr
Freitag  09.00 – 12.00 Uhr

und nach Vereinbarung

U. Köhler
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Mitteilung der Jagdgenossenschaft Auerswalde/Garnsdorf
Sehr geehrte  Mitglieder  und Jagdpächter der Jagdgenossen-
schaft Auerswalde-Garnsdorf, aus gegebenem Anlass teilen wir 
Ihnen mit, dass wir die diesjährige Mitgliederversammlung nicht 
wie geplant im April, sondern zu einem späteren Zeitpunkt 
durchführen werden. 

Hierzu bitten wir um Ihr Verständnis.

Eine entsprechende Einladung wird rechtzeitig 
im Amtsblatt der Gemeinde Lichtenau bekannt- 
gegeben.

Stefan Uhlig, Vorsitzender 

An die Firmen der Gemeinde Lichtenau: 
 

Wir SAGEN Danke, 
dass Sie mit Ihrer Ansässigkeit unsere Region unterstützen 

 
wir FREUEN uns, 

dass dadurch die Gemeinde Lichtenau bereichert wird und stetig wächst 
 

wir BEDANKEN uns, 
als ebenfalls hier ansässiger Verein, dass uns von der Gemeinde Lichtenau 
die Möglichkeit zur Ausübung unserer sportlichen Aktivitäten gegeben wird 

 
und möchten unseren DANK einmal in einer anderen Form zurück geben. 

 
 

Wir laden ein zum 
 

1. Lichtenauer Firmencup im Tischtennis 
 
 am:   20.06.2020 
 
 Beginn: 10:00 Uhr   (Einlass ab 9:15 Uhr) 
 
 Ort:  Sporthalle der Oberschule Lichtenau 

 Bahnhofstr. 11, 09244 Lichtenau 
 
 Spielmodus: 2er-Mannschaften (mehrere Mannschaften pro Firma möglich) 

1. Runde in Gruppen, danach Einfach-K.O.-System 
mit Sieger- und Trostrunde 

 
 Startgebühr: 10,00 € pro Mannschaft  
 
 Anmeldung: bis 14.06.2020 per Mail an MaikFeller@t-online.de 

  bei Rückfragen Tel. 01755205271 (Herr Maik Feller) 
     (max. 24 Mannschaften möglich) 
 
 Bitte mitbringen: Turnschuhe mit Non-Marking-Sohle und   
    Tischtennisschläger 
     (Die Sporthalle darf nicht mit Straßenschuhen betreten 

werden - gilt auch für Zuschauer.) 
 
 Verpflegung: Getränke und Verpflegung zum kleinen Preis 
 
 

Der Lichtenauer Sportclub e.V. / Abt. Tischtennis freut sich auf Ihr Kommen. 
 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung
SV Wacker 22 Auerswalde e.V.

Liebes Mitglied, 
wir laden Dich recht herzlich am

Montag den 20. April 2020 19.00 Uhr

ins Sportheim Auerswalde zur Jahreshauptversammlung 
ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung 

der Tagesordnung
3. Jahresbericht des Vorsitzenden
4. Berichte der Abteilungen
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Aussprache über die Berichte
8. Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstandes
9. Beschlussfassung zur Beitragsordnung
10. Schlusswort

Die zu beschließende Änderung der Beitragsordnung ist 
im Entwurf im Internet veröffentlicht. Ergänzende Anträge 
oder Anregungen bitten wir fristgerecht beim Vorstand 
einzureichen. 

Der Vorstand

2  Konfirmationsgottesdienst entfällt 
So., 05.04. Palmsonntag, 09.30 Uhr,  
in der Kirche Niederlichtenau  

Kreuz und Auferstehung – 
das Zentrum des christlichen Glaubens

2 Gründonnerstag, 09.04.

Kirchgemeinde Auerswalde: 
18.00 Uhr Abendmahlsfeier in der Kapelle Garnsdorf

Kirchgemeinde Niederlichtenau:  
19.00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in der Kirche
 mitgestaltet vom Jugendkreis (ohne Leuchtturm)

2  Karfreitag, 10.04.

Kirchgemeinde Auerswalde: 
09.30 Uhr  Gottesdienst in der Kirche
15.00 Uhr  Andacht zur Sterbestunde in der Kirche Auerswalde

Kirchgemeinde Ottendorf: 
15.00 Uhr  „Ökumenischer Kreuzweg der Jugend“

Kirchgemeinde Niederlichtenau: 
09.30 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in der Kirche
14.00 Uhr  Passions-Andacht zur Sterbestunde Jesu  
 in der Kirche 
18.00 Uhr  Jugendgottesdienst in Erdmannsdorf

2  Ostersonntag, 12.04.

Kirchgemeinde Auerswalde: 
05.00 Uhr  Osternachtsfeier in der Kirche
09.00 Uhr  Gottesdienst in der Kirche Auerswalde

Kirchgemeinde Ottendorf:  
06.00 Uhr  Osterandacht mit anschließendem 
 gemeinsamen Osterfrühstück 

Kirchgemeinde Niederlichtenau:  
06.00 Uhr Osternachtsfeier in der Kirche danach
 Osterfrühstück in der Pfarrscheune
09.30 Uhr  Abendmahlsfestgottesdienst in der Kirche

Die drei Türme – Kirchennachrichten
Termine und Veranstaltungen in Auerswalde – Niederlichtenau – Ottendorf

     

Der Herr ist 
auferstanden! 

Er ist wahrhaftig
auferstanden!
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Es grüßen Sie herzlich Ihre Pfarrer:

Pfr. G. Brause Pfr. L. Seltmann Pfr. A. Sander

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Auerswalde Ev.-Luth. Kirchgemeinde Niederlichtenau Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ottendorf
mit dem Ortsteil Garnsdorf mit den Ortsteilen Oberlichtenau, mit den Ortsteilen Ottendorf und Krumbach
 Merzdorf und Biensdorf
Am Kirchberg 5 Kirchgasse 2 B Kirchberg 5 
09244 Lichtenau 09244 Lichtenau 09244 Lichtenau
Tel.: 037208 / 2530 Tel.: 037206 / 2991 Tel. 037208 / 2622
Fax: 037208 / 85903 Fax: 037206 / 881338 Fax 037208 / 85839
E-Mail: kg.auerswalde@evlks.de E-Mail: kg.niederlichtenau@evlks.de E-Mail: kg.ottendorf@evlks.de 

Kanzleiöffnungszeiten: Kanzleiöffnungszeiten: Kanzleiöffnungszeiten:
Di. 17.00 – 18.30 Uhr Mo. 16.00 – 17.30 Uhr  Di. 14.00 – 16.00 Uhr
Mi.   9.00 – 11.00 Uhr, 13.00 – 15.00 Uhr Do.    9.00 – 10.30 Uhr Pfarrer A. Sander, Tel. 03727 / 9799920

2  Ostermontag, 13.04.

Kirchgemeinde Auerswalde:  
09.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Auerswalde

Kirchgemeinde Ottendorf:  
09.00 Uhr Festgottesdienst

Kirchgemeinde Niederlichtenau:  
9.30 Uhr Lobpreisgottesdienst in der Kirche

2  Vortrag mit Dieter Leicht,  
Oelsnitz / Vogtland,  
Lebensberater unter dem Thema:  
„Der Virus ‚Gewalt‘ bei Kindern, Jugendlichen  
und in der Gesellschaft“ 
Fr., 24.04. Palmsonntag, 19.30 Uhr,  
in der Kirche Auerswalde

Roberto Grafe 
Elektromaschinen & Anlagenbau
Wasser- & Abwassertechnik
Meltzerstraße 5 · 09669 Frankenberg

• Pumpentechnik
• Sonderanlagenbau

• Elektromaschinen
• Steuerungstechnik

Tel.: 03 72 06 - 89 34 50
Fax: 03 72 06 - 89 34 51
Mobil: 01 72 - 5 92 32 18
grafe.service@t-online.de
www.grafe-anlagen.de

Wir sind Ihr Partner in der Region zum Thema Kleinkläranlagen, Elektrowerkzeuge, Pumpen u.a.

Wirtschaftliche 

   Praxislösungen!
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Bestattungsunternehmen

CARMEN KUNZE
Vorsorgeregelung – Bestattungen aller Art

Tag und Nacht erreichbar:

Frankenberg · Tel. 037206 / 2351 · Feldstraße 13

Hainichen · Tel. 037207 / 2215 · Neumarkt 11

www.bestattung-carmen-kunze.de
Weitere Büros: Flöha, Chemnitz, Roßwein

Den Weg, den Du vor Dir hast, kennt keiner. Nie ist ihn einer
so gegangen, wie Du ihn gehen wirst. Es ist Dein Weg.

24 h24 h
TelefonTelefon

Sie möchten eine Anzeige im Lichtenauer 
Amtsblatt veröffentlichen?
Wenden Sie sich bitte an: Druckerei Willy Gröer GmbH & Co. KG

Ansprechpartnerin: Claudia Haller
E-Mail: anzeigen@druckerei-groeer.de
Tel.: 0371/81493-21, Fax: 0371/81493-22Tel.: 0371/81493-21, Fax: 0371/81493-22

DANKSAGUNG
„Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt. 
Ein Mensch, der für uns da war, lebt nicht mehr. 
Was uns bleibt, sind Dank, Liebe und die Erinnerung.“

Beim Heimgang unserer lieben Mutti, herzensguten 
Oma und Uroma, im gesegneten Alter von 93 Jahren,
durften wir in allem Schmerz herzliche, wohltuende  
Anteilnahme erfahren.

Christa Herberger
 * 16.05.1926   ·   † 16.02.2020

Danke für die tröstenden Worte, gesagt oder geschrieben, für den 
Händedruck oder die stumme Umarmung, wenn Worte fehlten, für 
Blumen und Geldzuwendungen, für die Teilnahme an der Trauerfeier.

Besonders danken wir Herrn Dr. René Pfarr und seinem Praxisteam, 
dem Pfl egedienst „Gemeindeschwestern Schwabenicky GmbH“ für 
die jahrelange vorbildliche Betreuung, sowie in den letzten Monaten 
dem Pfl egeteam des AZURIT Seniorenzentrums „Altes Rathaus“ in 
Chemnitz. Herrn Pfarrer Arndt Sander Dank für seine einfühlsamen 
Worte, dem Bestattungshaus Lehnerer für die würdevolle Begleitung 
und der Gärtnerei  Veit für die schönen Blumengebinde.

In Liebe und Dankbarkeit 
Bernd und Regina Herberger 
Matthias und Carmen Herberger
Doreen, Frank und Tom
Andreas, Daniela, Nora und Johann
Claudia, Heiko und Amy

Wir haben Abschied
genommen von

Lothar Franke
* 15.08.1947  ·  † 16.12.2019

Auf diesem Wege bedanken wir uns 
ganz herzlich bei allen Verwandten, Freunden und 

Bekannten, die uns auf seinem letzten Weg 
begleiteten und Dank all denen, 

die ihre Anteilnahme durch Wort, Schrift, Blumen 
und Geldzuwendungen oder einen stillen Gruß 

zum Ausdruck brachten.

Matthias Franke
im Namen aller Angehörigen

DANKSAGUNG
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• Grundstücks- und Grünlandp�ege
• Baum- und Heckenverschnitt
• Baumfällung und Baumstump�räsen
• Dachrinnenreinigung

Grünlandp�ege

Mühlenstraße 5b  •  09669 Frankenberg
Tel. 037206-895271  •  0176-24016492 
info@glewe-gmbh.de 

Wir beraten Mitglie-
der begrenzt nach 
§ 4 Nr. 11 StBerG.

www.oeser.aktuell-verein.de

ist unser Job!

Nils Oeser
Beratungsstellenleiter
Hauptstr. 2
09244 Lichtenau
Tel.: (037208) 680859

steuererklärung

Ihre
Einkommen-

Zur Räuberschänke 8a
09569 Oederan / Frankenstein
www.malermatthes.de

 Wir wünschen ein
 Wir wünschen ein

fröhliches fröhliches 
      Osterfest!      Osterfest!
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Allgemeine Wohnungsgenossenschaft
Frankenberg/Sa. eG

Telefon: 037206 88600
www.awg-frankenberg.de

Ihre richtige 
Entscheidung

Allgemeine Wohnungsgenossenschaft 
Frankenberg/Sa. eG 

Kirchgasse 8 | 09669 Frankenberg/Sa.

Uhren & SchmuckUhren & Schmuck
Fachgeschäft

Frohe Frohe 

  Ostern!  Ostern!

Ständiger Ankauf von Ständiger Ankauf von 

Altgold, Zahngold & SilberAltgold, Zahngold & Silber

im Oli-Park · R. Kramer

Tel.: 03 72 08 / 46 89
Annahme von: 
• Citypost
• Änderungsschneiderei

 

Schnapp 

        ihn Dir !

Honda HF 2315 HM Rasentraktor 

Wir beraten Sie:

AKTIONS-PREIS

ENGINEERING FOR 

* Bis 30.09.2019. 
Solange Vorrat reicht. 

Vorher-Preis ist der UVP des Herstellers. 
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 

jetzt nur

3.499,-€*
statt 4.299,– €

Der Profi  
Für große Flächen – intelligente Technik, 
Komfort und Langlebigkeit

* Bis 30.09.2020. 
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im Oli-Park in Lichtenau

Tel.: 03 72 08 - 8 39 27
Öffnungszeiten:
Mo. 13.00 – 18.30 Uhr
Di. – Fr. 9.00 – 18.30 Uhr
Sa. 9.00 – 13.00 Uhr
Hausbesuche möglich.

Unsere Angebote für Sie:

Donnerstag 
DAMEN schneiden 
+ föhnen 25,50  

Freitag 

FARBTAG auf alle Farben

gibt es 2,50  Rabatt

Dienstag 

HERRENSCHNITT 

10,00  

Di nstag

Montag 

KINDERTAG 

Schnitt 9,00  

Mittwoch 

DAUERWELLE 

komplett  48,00  
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